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Die flächenmässige und finanzielle Bedeutung der Öko-Ausgleichs­
programme zur Förderung von landschaftsökologischen Leistungen mittels 
wirtschaftlicher Anreize (Vertragsnaturschutz) ist bis heute gering und die 
Qualität der angemeldeten Flächen unbefriedigend (Kapitel 1 ). Die unge­
nügende Wirksamkeit des Vertragsnaturschutzes lässt sich aus ökonomi­
scher Sicht erklären (Kapitel 2). Eine Untersuchung der Beteiligung von 
Zürcher Landwirtinnen bestätigt, dass dieses von Wirtschaftlichkeitsüberle­
gungen bestimmt wird (Kapitel 3). Die Vorschläge far eine zielgerechte 
Weiterentwicklung reichen von einer „ Perfektionierung" des Vertragsnatur­
schutzes bis zu einer Neukonzeption der Öko-Ausgleichspolitik mit dem Ziel 
einer „Feinsteuerung von unten" (Kapitel 4). Wegen der starken Abhängig­
keit des Öko-Ausgleichs von der übrigen Agrarpolitik und angesichts der 
ungelösten Probleme im Bereich der Massnahmen-und Wirkungskontrolle 
ist vor einem weiteren Ausbau der Beiträge zu warnen (Kapitel 5). 

1 Einleitung 

5 

Seit 1993 wird der ökologische Ausgleich nicht nur durch die Natur- und Heimatschutz-, 
sondern auch durch die landwirtschaftliche Gesetzgebung gefördert. Erstens müssen alle 
Betriebe, die einkommensergänzende Direktzahlungen erhalten, seit 1997 mindestens 5% 
der Fläche für den Ökologischen Ausgleich reservieren. Zweitens wird seit 1993 im 
Kontext der Reform der Agrarpolitik auch der Vertragsnaturschutz ausgebaut. Zwischen 
1993 und 1997 haben die im Rahmen des Vertragsnaturschutzes ausbezahlten Direktzah­
lungen stetig zugenommen (Abbildung 1). 

Abbildung 1 
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1997 machten die Direktzahlungen für den flächenbezogenen Ökologischen Ausgleich 1 

mit 70 Mio. Franken jedoch nur gerade 2.8% aller ausbezahlten Direktzahlungen aus. Bei 
Berücksichtigung des Programms für Hochstamm-Feldobstbäume machen die Direktzah­
lungen für den Ökologischen Ausgleich 107 Mio. Franken resp 4.2% aller Direktzahlun­
gen aus. Diese Zahlen weisen auf den insgesamt marginalen Stellenwert des Ökologi­
schen Ausgleichs innerhalb der Agrarreform hin. 

Die flächenmässige und finanzielle Bedeutung der Programme ist dabei sehr verschieden. 
Weitaus am teuersten ist der Ökologische Ausgleich auf Ackerland, während die wenig 
intensiv genutzten Wiesen fast die Hälfte der beitragsberechtigten Fläche ausmachen, 
jedoch nur einen Viertel der Mittel beanspruchen (Abbildung 2). 

Abbildung 2 Relative Flächenanteile und Prozentsatz der Aufwendungen 1997 

50,0% 
45,0% 
40,0% 
35,0% 
30,0% 
25,0% 
20,0% 
15,0% 
10,0% 
5,0% 
0,0% 

27,7% 

ext. Wiese 
auf 

Ackerland 

0,3% 1,1% . 

Buntbrache 

48,3% 

wenig int. 
genutzte 
Wiese 

1 fil Anteil Fläche (%) •Anteil DZ (%) 1 

Daten: Direktzahlungsbericht 1997, Bundesamt für Landwirtschaft 
Darstellung: P. Baur, IAW, ETHZ, 1998 
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Gemäss Flächenstatistik 1996 sind 8.5% der Landwirtschaftlichen Nutzfläche Ökologi­
sche Ausgleichsflächen (siehe Tabelle 1).2 Überdurchschnittlich hohe Flächenanteile 
existieren in den Bergzonen II, III und besonders IV. Mehr als die Hälfte der Öko­
Ausgleichsflächen liegen denn auch im Berggebiet. Unterdurchschnittlich ist die Beteili­
gung im Talgebiet. Bis 1996 wurden z.B. in der Ackerbauzone nur 5.5% der Landwirt­
schaftlichen Nutzfläche als Öko-Ausgleichsfläche ausgeschieden. Auch im Hügelgebiet 
( voralpine Hügelzone und Bergzone I) ist die Beteiligung unterdurchschnittlich. 

1 Zum beitragsberechtigten flächenbezogenen Ökologischen Ausgleich zählen Hecken und Feldgehölze, Streu-und 
Torfland, extensive Wiesen, wenig intensiv genutzte Wiesen, Buntbrachen und extensive Wiese auf Ackerland. 

2 Die Flächenstatistik des Bundesamtes für Statistik beruht auf den Angaben der Landwirtinnen in der Eidgenössi­
schen landwirtschaftlichen Betriebszählung 1996. Darin sind wahrscheinlich nicht nur die beitragsberechtigten, 
sondern auch die im Rahmen der integrierten und der biologischen Produktion anrechenbaren Ökologischen 
Ausgleichsflächen enthalten. 
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Tabelle 1 Öko-Ausgleichsflächen nach Produktionszonen (CH, 1996) 

Okologische Ausgleichsfläche (OA) Anteil OA an 
ha Anteil Landw. Nutzfläche 

Ackerbauzone 13'317 14,5% 5,5% 
erweiterte Übergangszone 6'525 7,1% 5,7% 
Übergangszone 9'338 10,2% 5,9% 
voralpine Hügelzone 11'138 12,1% 7,3% 
Bergzone 1 9'714 10,6% 7,4% 
Bergzone II 15'585 17,0% 9,6% 
Bergzone III 15'215 16,6% 17,1% 
Bergzone IV 10'902 11,9% 32,2% 
alle Zonen 91'734 100,0% 8,5% 

Daten: Eidg. landwirtschaftliche Betriebszählung 1996 (BFS) 

Die jeweilige Zusammensetzung der Öko-Ausgleichsflächen ist jedoch nach Zonen ver­
schieden (Abbildung 3). Auffallend ist der vergleichsweise kleine Anteil extensiver Wie­
sen im Berggebiet. Dort stellen die wenig intensiv genutzten Wiesen die mit Abstand 
wichtigste Flächenkategorie dar. Gleichzeitig machen die Ausgleichsflächen auf Acker­
land, die im gesamtschweizerischen Durchschnitt wenig Bedeutung haben, in der Acker­
bauzone einen Anteil von immerhin 20% aus. Die Bedeutung der Hecken nimmt vom 
Tal- ins Berggebiet kontinuierlich ab, während etwa Streu- und Torfland nur in der 
Übergangszone und in der Bergzone II von nennenswerter Bedeutung sind. 

Abbildung 3 Zusammensetzung der Ökologischen Ausgleichs.flächen nach Produk­
tionszonen (CH, 1996) 
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Daten: Eidg. landwirtschaftliche Betriebszählung 1996 (BFS) 
Darstellung: P. Baur, IAW , ETHZ, 1998 

Legende: AZ Ackerbauzone, eUZ erweiterte Übergangszone, UZ Übergangszone, vHZ voralpine Hügelzone, 
BZ 1-IV Bergzone 1 - IV 

In diesen Flächenstatistiken kommen die quantitativen (Rächen), nicht jedoch die quali­
tativen Aspekte zum Ausdruck. In Kreisen des Natur- und Landschaftsschutzes wird 
daher nicht nur die flächenmässig geringe Bedeutung des Ökologischen Ausgleichs kriti-
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siert, als unbefriedigend wird besonders die landschaftsökologische Qualität3 beitragsbe­
rechtigter Ausgleichsflächen beurteilt (Pro Natura 1998). Die Problematik einer unbe­
friedigenden landschaftsökologischen Qualität wird durch mehrere lokale und regionale 
Fallstudien bestätigt.4 Die Notwendigkeit einer Massnahmen-und einer ökologischen 
Wirkungskontrolle ist vom Bund erkannt, diese steht jedoch erst am Anfang (Bigler et al. 
1998). 

Obwohl eine umfassende Beurteilung der Förderung von Natur- und Landschaftsschutz­
leistungen im Rahmen der Agrarpolitik mittels Naturschutzverträgen noch aussteht, ist 
aufgrund des heutigen Kenntnisstandes anzunehmen, dass die Effektivität5 dieser Anreize 
ungenügend ist.6 

Herausforderungen aus agrarökonomischer Sicht: 

1. Wie lässt sich die flächenmässige Ausscheidung von Ökologischen 
Ausgleichsflächen erhöhen? -7 quantitatives Effektivitätsziel 

2. Wie lässt sich die landschaftsökologische Qualität der ausgeschiedenen 
Flächen verbessern? -7 qualitatives Effektivitätsziel 

3. Wie kann die Kosten-Wirksamkeit staatlicher Mittel zur Förderung des 
Ökologischen Ausgleichs verbessert werden? -7 Effizienzziel 

Die ökonomische Theorie liefert hilfreiche Konzepte, um diese dreifache Herausforde­
rung anzugehen. Im Zentrum stehen Hypothesen, die aus der ökonomischen Theorie des 
Vertragsnaturschutzes hergeleitet werden können. 

3 Die landschaftsökologische Qualität einer Agrarlandschaft bezieht sich auf ihre biotischen (Biodiversität) und 
ästhetischen Ressourcen (Kulturlandschaft) und hängt von ihrer Lebensraum-, Struktur-und Artenvielfalt ab. 

4 Siehe dazu Buholzer 1998, BUWAL 1997, Scheidegger 1995, Wittwer 1995, Ackennann 1995. 
5 Effektivität (Wirksamkeit, Zielerreichungsgrad) wird definiert als das relative Verhältnis von angestrebter zu 

tatsächlich erreichter Wirkung. 
6 Es besteht allerdings kein Konsens über den notwendigen Anteil an Öko-Ausgleichsflächen in der Kulturland­

schaft: Während das Bundesamt für Landwirtschaft einen Anteil von 10% anstrebt, ist dies aus Sicht des Natur­
und Landschaftsschutzes ungenügend. Laut Pro Natura (1998, S. 13ff.) fehlen mit Ausnahme der Arbeit von 
Broggi/Schlegel ( 1989) naturwissenschaftliche Studien zum notwendigen Flächenbedarf. 
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2 Theoretische Überlegungen zum Vertragsnaturschutz 

Der Vertragsnaturschutz basiert auf den normativen Prämissen, dass Natur- und Land­
schaftsschutzleistungen freiwillig erbracht und über wirtschaftliche Anreize gesteuert 
werden sollen. Bei der politischen Umsetzung müssen aus ökonomischer Sicht folgende 
Aspekte beachtet werden: Erstens ist zu berücksichtigen, dass zwischen der landwirt­
schaftlichen Produktion und Zielen des Natur- und Landschaftsschutzes ein Konkurrenz­
verhältnis besteht (Abschnitt 2.1). Zweitens ist davon auszugehen, dass Naturschutzver­
träge nur dann abgeschlossen und eingehalten werden, wenn sich dies für die Landwir­
tinnen lohnt (Abschnitt 2.2). Drittens ergeben sich Grenzen einer leistungsorientierten 
Natur- und Landschaftsschutzpolitik dadurch, dass die Qualität der Ökologischen Aus­
gleichsflächen nicht nur von der gegenwärtigen Bewirtschaftung, sondern auch von der 
Bewirtschaftung in der Vergangenheit, vom landschaftsökologischen Potential eines 
Standortes sowie weiteren nicht-kontrollierbaren Einflüssen abhängt (Abschnitt 2.3). 

2.1 Eine Ausdehnung des Ökologischen Ausgleichs ist nur zu Lasten 
der Produktion möglich 

Der Ökologische Ausgleich dient dem Schutz biotischer (Biodiversität) und ästhetischer 
Ressourcen (Kulturlandschaft) resp. einer Erhaltung und Erhöhung der landschaftsöko­
logischen Qualität landwirtschaftlich genutzter Flächen. Der biotische und ästhetische 
Ressourcenschutz steht jedoch in einem grundsätzlichen Konkurrenzverhältnis zur 
landwirtschaftlichen Produktion. 7 Im allgemeinen ist es nicht möglich, auf einer Fläche 
gleichzeitig die Produktion und die landschaftsökologische Qualität zu erhöhen. Solange 
die landschaftsökologische Qualität - im Unterschied zur Agrarproduktion - keinen Preis 
hat, ist sie für die Landwirtinnen ohne wirtschaftlichen Wert und bleibt nur insoweit er­
halten, als sie einer wirtschaftlichen Nutzung nicht entgegensteht. 

Von diesem Zusammenhang zeugt das Verschwinden naturnaher Lebensräume in den 
vergangenen Jahrzehnten auf allen für die Produktion geeigneten Standorten. Restflächen 
mit hoher landschaftsökologischer Qualität finden sich praktisch ausschliesslich dort, wo 
die örtlichen Standortbedingungen eine intensive landwirtschaftliche Nutzung uninteres­
sant machten, also z.B. an steilen Hängen, Schattenlagen oder auf vernässten Böden. 
Natur- und Landschaftsschutz haben deshalb nur dann eine Chance, wenn sich die relati­
ve Rentabilität von Nahrungsmittelproduktion und landschaftsökologischer Qualität zu 
Gunsten letzterer ändert. 

Der Ökologische Ausgleich hat nur dann eine Chance, wenn sich die Ren­
tabilität der Flächenbewirtschaftung zu Gunsten des Ökologischen Aus­
gleichs verschiebt, d.h. wenn 

• die Nahrungsmittelproduktion wirtschaftlich weniger interessant wird 
(niedrigere und unsichere Preise für Agrarprodukte) und/oder 

• die landschaftsökologische Qualität einen betriebswirtschaftlichen Wert 
bekommt. 

7 Marggraf/Wilhelm 1997, S. 429 oder Hampicke 1991, S. IOOf. (Standardwerk zur Ökonomik des Naturschutzes 
im deutschsprachigen Raum). 
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Diesem Wirtschaftlichkeitsaspekt des Natur- und Landschaftsschutzes tragen die Direkt­
zahlungen für Ökologischen Ausgleich Rechnung. Die Politik setzt dabei beim zweiten 
Element an: landschaftsökologische Qualität soll einen Preis erhalten. Das grundsätzliche 
Problem bei diesem Vorgehen ist allerdings, dass der Ökologische Ausgleich für die 
Schweizer Steuerzahlerinnen sehr teuer zu stehen kommt, denn die Agrarproduktpreise 
in der Schweiz sind bekanntlich im Vergleich zu Weltmarkt-oder auch EU-Preisen sehr 
hoch. Solange die Agrarproduktpreise nicht deutlich tiefer sind, ist nicht nur die Wirk­
samkeit einer freiwilligen auf wirtschaftlichen Anreizen basierenden Politik sehr unsicher, 
eine solche Politik stellt auch eine ineffiziente Verwendung von Bundesmitteln dar. 8 

2.2 Vertragsnaturschutz muss sich lohnen 
Wie sieht diese Politik nun aus Sicht der Landwirtinnen aus? Wann sind sie am Ab­
schluss von Naturschutzverträgen interessiert? Zunächst ist festzuhalten, dass das Betei­
ligungsverhalten der Landwirtlnnen an den Ökologischen Ausgleichsprogrammen Aus­
druck ihrer Vertragsnachfrage ist. Wenn wir wirtschaftliches Verhalten voraussetzen, so 
wird ein Vertrag nur dann unterzeichnet, „wenn der erwartete Gewinn mit Vertrag grös­
ser ist als der erwartete Gewinn ohne Vertrag" (Hanf 1993, S. 140). Die Unterzeichnung 
eines Vertrages ist jedoch nur ein Element einer vertraglichen Beziehung. Es muss auch 
die Frage nach der Vertragseinhaltung gestellt werden. Unter Annahme sogenannt op­
portunistischen Verhaltens9 lässt sich zusätzlich die Hypothese formulieren, dass ein 
Vertrag nur dann eingehalten wird, „wenn der erwartete Gewinn bei Vertragseinhaltung 
höher ist als der erwartete Gewinn bei Nichteinhaltung des Vertrages" (Hanf 1993, S. 
140). Wenngleich eine solche Verhaltensannahme aus moralischer Perspektive stossend 
sein mag, so kann sie doch nicht als irrelevant abgetan werden. Die Erfahrung lehrt, dass 
opportunistisches Verhalten im Wirtschaftsleben keineswegs die seltene Ausnahme dar­
stellt.10 

Zusammenfassend lassen sich die folgenden beiden Hypothesen zum Beteiligungsverhal­
ten der Landwirtlnnen formulieren: 

• Eine Beteiligung an einem Öko-Ausgleichs-Programm ist im allgemeinen nur zu er­
warten, wenn allfällige Einkommenseinbussen und/oder allfälliger Mehraufwand min­
destens entschädigt werden. 

• Eine Einhaltung der Bewirtschaftungsauflagen ist umso eher zu erwarten, je mehr eine 
Nicht-Einhaltung mit Nachteilen (Verlust eines möglichen Bonus, wirtschaftliche 
Sanktionen, gesellschaftliche Ächtung etc.) verbunden ist. 

8 Auf dieses Problem der „doppelten Besteuerung" - zuerst durch die hohe Agrarstützung und dann durch die teure 
Ökologisierung auf freiwilliger Basis - weist etwa die OECD (1994, S. 135) hin. Für Colman (1994, S. 230) ist 
das Problem, dass mit der Natur- und Landschaftsschutzpolitik gegen die Wirkung der Preisstützung gekämpft 
werden muss, „one of the undelying ironies of land conservation policy" . 

9 Unter opportunistischem Verhalten wird das Verfolgen eigennütziger wirtschaftlicher Interessen unter Inkauf-
nahme der Missachtung von Gesetzen, Betrug etc. verstanden. . 

10 Es existieren allerdings bis heute nach dem Wissensstand der Autorin kaum Untersuchungen zu diesem Problem 
in der Schweizer Landwirtschaft. Empirische Studien zu Programmverstössen zitieren Choe/Fraser 1998, Karl 
1997 und Hanf 1993. Choe/Fraser (S. 250) berufen sich auf eine Studie in England (Land Use Consultants 1996), 
Karl (S. 402) auf eine in Deutschland (BMELF 1995) und Hanf (S. 139) resp. Karl (S. 402) auf eine in Schles­
wig-Holstein (Asmus 1992). Die quantitativen Angaben zur Häufigkeit von Programmverstössen bewegen sich 
zwischen 10% (BMELF 1995) und 30% (Asmus 1992). 
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Aus der ersten Hypothese lässt sich weiter schliessen, dass Landwirtinnen nur dann Öko­
Ausgleichsflächen anmelden, wenn sie damit rechnen, dass allfällige negative Auswirkun­
gen auf Erträge und Arbeitsaufwand überkompensiert werden. Eine reine Kompensation 
dürfte für eine Beteiligung und erst recht für eine Verhaltensänderung kaum genügen. 11 

Eine solche dürfte im allgemeinen nur dann ausgelöst werden, wenn damit ein spürbarer 
Gewinn verbunden ist.12 Aus dieser Sicht ist deshalb auch nicht unbedingt anzunehmen, 
dass sich die Landwirtinnen, auf deren Betriebe sich die Flächen mit dem höchsten land­
schaftsökologischen Potential finden, verstärkt beteiligen. 

Nicht die ökologische Qualität einer Fläche, sondern betriebswirtschaftliche 
Überlegungen sind ausschlaggebend für die Ausscheidung von Ökologi­
schen Ausgleichsflächen. Es sind tendenziell die wirtschaftlich denkenden 
Landwirtinnen, die Ökologische Ausgleichsflächen anmelden. 

Im Zusammenhang mit der zweiten Hypothese ist zu betonen, dass den Landwirtinnen 
keineswegs a priori und pauschal opportunistisches Verhalten unterstellt werden soll. Es 
dürfte jedoch problemadaequat sein, opportunistisches Verhalten mindestens nicht aus­
zuschliessen. Dies umso mehr, als sowohl die Zielsetzungen des Ökologischen Aus­
gleichs als auch besonders manche bürokratisch ausgestalteten Bewirtschafiungsvor­
schriften - etwa den örtlichen Standortgegebenheiten nicht angepasste Schnitttermine -
für die Landwirtinnen wenig einsichtig sein können. Je detaillierter und spezifischer die 
Bewirtschaftungsauflagen, desto schwieriger wird es zudem, ihre Einhaltung zu kontrol­
lieren. Hinsichtlich des Verwaltungs-und Kontrollaufwandes als besonders heikel gelten 
Umweltauflagen. 13 

Je schwieriger die Kontrollierbarkeit und je weniger einsichtig die Bewirt­
schaftungsauflagen, desto höher ist der „Anreiz ".fü.r einen Vertragsbruch. 

Eine zentrale Herausforderung für eine Natur- und Landschaftsschutzpolitik mittels wirt­
schaftlicher Anreize besteht also darin, nicht nur das Unterzeichnen, sondern auch das 
Einhalten von Naturschutzverträgen wirtschaftlich interessant zu machen. Dadurch wird 
der ,,Anreiz" zum Vertragsbruch verringert. Übertragen auf den ökologischen Ausgleich 
heisst das, dass Bewirtschaftungsauflagen auch im Einzelfall Sinn machen müssen. Dies 
ist jedoch nur möglich, wenn sie einerseits den örtlichen Gegebenheiten angepasst sind 
und andererseits flexibel formuliert werden. Letzteres hiesse gleichzeitig, dass die 
Landwirtinnen mehr Eigenverantwortung übernehmen müssten. Sie würden dann nicht 
länger für das kaum kontrollierbare Einhalten von Bewirtschaftungsauflagen, sondern für 
die tatsächliche Erbringung einer landschaftsökologischen Leistung entschädigt. Dies 
liesse sich auf den ersten Blick am einfachsten mittels ergebnisorientierter Direktzahlun­
gen erreichen. Im nächsten Abschnitt wird gezeigt, dass eine vermehrt ergebnisorientierte 

11 Es ist deshalb zu vermuten, dass für eine Beitragsberechtigung die Bewirtschaftung oft nicht verändert werden 
muss. Dies wurde in der Studie von Buholzer (1998, S. 14) bestätigt: Nach Angaben der befragten Landwirtinnen 
wurde auf 40% der angemeldeten Fläche im Vergleich zur Situation vor der Beteiligung die Bewirtschaftung 
nicht extensiviert. 

12 Eine entsprechende empirische Untersuchung für die USA bestätigte, dass eine bedeutende Anzahl der Teilneh­
merinnen an einem Umweltschutzprogramm (Conservation Reserve Program) durch die Kompensationszahlun­
gen erhebliche Renten realisierten (Cooper/Osborn 1998, S. 184). 

13 Dies ist ein wesentliches Ergebnis einer empirischen Untersuchung von Kuhlmann (1997) über den Verwaltungs­
und Kontrollaufwand von auflagengebundenen Kompensationszahlungen in Niedersachsen. Als besonders un­
günstig wird der Aufwand bei Bindung an Umweltauflagen beurteilt (Kuhlmann 1997, S. 112). Ähnliche Unter­
suchungen für die Schweiz sind der Autorin nicht bekannt. 
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olitik zwar notwendig ist, jedoch - gerade im Bereich der Förderung von Natur- und 
Uandschaftsschutzleistungen - ihre Grenzen hat. 

J3 Notwendigkeit und Grenzen ergebnisorientierter Anreize für 
den Ökologischen Ausgleich 

In ihrer heutigen Ausgestaltung stellen die Direktzahlungen für den ökologischen Aus­
gleich handlungsorientierte Anreize dar: Sie sind nicht an das Ergebnis - die land­
schaftsökologische Qualität-, sondern an Auflagen angebunden. Diese Auflagen stehen 
zwar allgemein betrachtet in einem kausalen Zusammenhang mit der angestrebten land­
schaftsökologischen Qualität, garantieren aber im Einzelfall noch nicht, dass bei ihrer 
Einhaltung die gewünschte Qualität auch tatsächlich erreicht wird. Hinzu kommt, dass 
das Tun oder Lassen, an das die Anreize ansetzen, schwierig zu kontrollieren ist. Zu­
sammenfassend ist dies so zu verstehen, dass die Direktzahlungen für den Ökologischen 
Ausgleich in ihrer heutigen Ausgestaltung nicht nur vom Ergebnis, sondern faktisch auch 
vom Handeln unabhängig sind. Ausgelöst werden sie allein durch eine Vertragsunter­
zeichnung. Wie lässt sich eine solche Politik erklären? Wieso werden die Direktzahlun­
gen nicht einfach an das Ergebnis - die tatsächliche landschaftsökologische Leistung -
gebunden? Anhand vertragstheoretischer Überlegungen lässt sich verstehen, weshalb 
auch ein rein ergebnisorientierter Ansatz nicht zielgerecht ist. 

Im Zentrum der vertragsökonomischen Analyse steht das Verhältnis zwischen Auftrag­
geberin und Auftragnehmerln, im vorliegenden Fall zwischen Bund und Landwirtin. Von 
ausschlaggebender Bedeutung in diesem Vertragsverhältnis ist, dass die Landwirtinnen 
sowohl vor der Vertragsunterzeichnung als auch während des laufenden Vertragsver­
hältnisses einen Wissensvorsprung gegenüber der auftraggebenden Verwaltung haben 
(Karl 1997, S. 397). 

Der Schutz von Ökologischen Ausgleichsflächen wird in einzelbetrieblichen 
Verträgen geregelt. In diesem Vertragsverhältnis zwischen Bund und 
Landwirtin besteht eine Informationsasymmetrie: Die beauftragten Land­
wirtlnnen wissen mehr als der Auftraggeber, der Bund. 

Im folgenden wird diese Problematik asymmetrischer Information aus Sicht der Princi­
pal-Agent Theorie näher analysiert, um dann anschliessend die politischen Schlussfolge­
rungen zu ziehen. 

Ökologischer Ausgleich aus Sicht der Principal-Agent Theorie14 

Eine Informationsasymmetrie ist die typische Konstellation einer sogenannten Principal­
Agent Beziehung. Das Grundproblem besteht darin, dass der Auftraggeber (Principal) 
die tatsächliche Anstrengung oder das tatsächliche Leistungspotential des Beauftragten 
(Agent) nicht wirklich zu beurteilen vermag und dass dieses Infomationsgefälle zu oppor­
tunistischem Verhalten verführen kann (Pfaff/Zweifel 1998, S. 184). Übertragen auf den 
Ökologischen Ausgleich heisst das: Der Bund kann von der landschaftsökologischen 
Qualität einer bestimmten Öko-Ausgleichsfläche weder eindeutig auf das Verhalten des 
Beauftragten noch auf das ökologische Potential der Ausgleichsfläche schliessen. Dies 
hängt letztlich damit zusammen, dass die landschaftsökologische Qualität auch von Fak-

14 Eine knappe Darstellung der Principal-Agent Theorie findet sich bei Pfaff/Zweifel ( 1998, S. 184-190). 
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toren abhängig ist, die ausserhalb der Kontrollmöglichkeiten der Landwirtinnen liegen. 
Diese Unsicherheit wird in Abbildung 4 graphisch veranschaulicht. 

Abbildung 4 zeigt die Wahrscheinlichkeitsdichte der beobachtbaren landschaftsökologi­
schen Qualität in Abhängigkeit vom nicht-beobachtbaren ökologischen Potential (oder 
in Abhängigkeit von der nicht-beobachtbaren Bewirtschaftung). Wird eine niedrige land­
schaftsökologische Qualität (Qs) festgestellt (Fall 1), so ist für den Auftraggeber zunächst 
unklar, ob dies z.B. auf eine Missachtung von Bewirtschaftungsauflagen zurückgeführt 
werden muss oder einfach das Ergebnis unglücklicher Umstände zufälliger Natur ist. 
Wird im genau umgekehrten Fall eine hohe landschaftsökologische Qualität (Qg) festge­
stellt (Fall II), so weiss der Auftraggeber ebensowenig, ob diese z.B. dank besonderer 
Anstrengungen zustandegekommen ist oder einfach ein hohes Potential vorliegt. 

Fall 1: Niedrige landschaftsökologische Qualität Qs (Abbildung 4): Bei einem geringen 
ökologischen Potential (Ao mit der Wahrscheinlichkeitsdichte f(Q/ Ao)) ist die Wahr­
scheinlichkeit, dass sich eine tiefe landschaftsökologische Qualität (Qs) einstellt zwar 
höher als bei einem hohen Potential (A 1 mit der Wahrscheinlichkeitsdichte f(Q/ A 1)) - die 
einfach schraffierte Fläche zwischen Qmin und Q5 ist grösser als die doppelt schraffierte-, 
es lässt sich aber aus der tiefen Qualität nicht eindeutig auf ein geringes Potential schlies­
sen. Aus Sicht der Principal-Agent Theorie handelt es sich um ein sogenanntes hidden 
information Problem und damit verbunden um das Risiko adverser Selektion (V arian 
1996, s. 633ff.). 

Abbildung 4 Wahrscheinlichkeitsdichte der beobachtbaren Qualität der Ökologi­
schen Ausgleichsfläche in Abhängigkeit vom nicht-beobachtbaren 
landschaftsökologischen Potential (oder in Abhängigkeit von der 
nicht-beobachtbaren Bewirtschaftung) 

Wahrscheinlich-
keitsdichte 
f(Q) 

Omin Q=Os �O�=�~� Omax 

Darstellung: P. Baur, IAW, EfHZ, 1998; in Anlehnung an Pfaff/Zweifel 1998, S. 185 

Fall II: Hohe landschaftsökologische Qualität Qg (Abbildung 4): Bei Einhaltung der Be­
wirtschaftungsauflagen oder gar bei zusätzlichen Anstrengungen (A 1 mit der Wahr­
scheinlichkeitsdichte f(Q/ A,)) ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine hohe land­
schaftsökologische Qualität (Qg) einstellt zwar höher als bei Nichteinhaltung der Bewirt­
schaftungsauflagen (Ao mit der Wahrscheinlichkeitsdichte f(Q/ Ao)) - die einfach schraf­
fierte Fläche zwischen Qg und Qmax ist grösser als die doppelt schraffierte-, es lässt sich 
aber aus der hohen Qualität nicht eindeutig auf eine Einhaltung der Auflagen oder auf 
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besondere Anstrengungen schliessen. Aus Sicht der Principal-Agent Theorie handelt es 
sich um ein sogenanntes hidden action Problem und damit verbunden um das Risiko von 
Moral hazard Verhalten (Varian 1996, S. 635ff.). 

Mit diesem Informationsgefälle und der stochastischen Natur der landschaftsökologi­
schen Qualität sind drei Probleme verbunden, die bei der Politikgestaltung zu berück­
sichtigen sind: 

• Negativauslese: Da dem Auftraggeber vor der Vertragsunterzeichnung weder das 
ökologische Potential der Fläche, noch die Motivation der einzelnen Landwirtinnen 
zur „Produktion" von landschaftsökologischer Qualität bekannt ist, besteht das Pro­
blem, dass bei handlungsorientierten Direktzahlungen auch viele ungeeignete Flächen 
und unmotivierte Landwirtinnen ins Programm aufgenommen werden resp. sogar ein 
adverser Selektionsprozess (Negativauslese) ausgelöst wird, bei dem sich die 
„schlechte" Variante (hohe Kompensationszahlungen, geringe ökologische Qualität) 
durchsetzt (Karl 1997, S. 398). 

• Moral Hazard: 15 Hinzu kommt, dass bei handlungsorientierten Direktzahlungen die 
Landwirtinnen keinen direkten Anreiz haben, Anstrengungen zur Erhöhung der land­
schaftsökologischen Qualität zu unternehmen. Da gleichzeitig gilt, dass der Auftrag­
geber das Verhalten der Landwirtinnen nur beschränkt beobachten kann, ist der Spiel­
raum für opportunistisches Verhalten während des laufenden Vertragsverhältnisses 
sehr gross (Karl 1997, S. 401). 

• Beteiligungsrisiko für die Landwirtinnen: Im Fall rein ergebnisorientierter Direktzah­
lungen gehen die Landwirtlnnen bei einer Vertragsunterzeichnung das Risiko ein, dass 
sich trotz bestehendem ökologischen Potential und trotz ihrer Anstrengungen das ge­
wünschte Ergebnis - ein artenreicher Lebensraum - nicht einstellt. Dies ist gerade im 
Fall des Ökologischen Ausgleichs keineswegs unwahrscheinlich. 16 Das Risiko, trotz 
entsprechender Kosten keine Entschädigung zu erhalten, vermindert die Bereitschaft 
einer Vertragsunterzeichnung erheblich. Umso mehr, wenn das wirtschaftliche Risiko 
anderer landwirtschaftlicher Aktivitäten vergleichsweise geringer ist. Dies ist für die 
Schweiz anzunehmen, da die Landwirtlnnen trotz einer teilweisen Liberalisierung und 
Deregulierung der Märkte (AP 2002) dem internationalen Wettbewerb nur beschränkt 
ausgesetzt sein werden. 

Politische Schlussfolgerungen 

Angesichts dieser asymmetrischen Informationslage besteht die Herausforderung für den 
Auftraggeber darin, ein zielgerechtes Anreizsystem zu gestalten.17 Dieses soll sowohl die 
Wahrscheinlichkeit für eine positive Auslese erhöhen als auch die Beauftragten motivie­
ren, die notwendigen Anstrengungen auch tatsächlich zu unternehmen. 

15 Moral hazard bedeutet, dass ein Anreiz fehlt, in eigener Verantwortung notwendige Vorkehrungen zur Verhinde­
rung unerwünschter Ergebnisse zu treffen. Der Begriff stammt ursprünglich aus dem Versicherungswesen. Bis 
heute fehlt eine treffende deutsche Übersetzung. 

16 Eine Ausmagerung vormals intensiv genutzter Standorte ist nicht in jedem Fall möglich. So erschweren es bei­
spielsweise die hohen Stickstoffeinträge aus der Luft, nährstoffanne und artenreiche Lebensräume zu erhalten 
resp. solche neu zu schaffen. 

17 Aus Sicht der Principal-Agent Situation interessiert die „optimale Honorierungsregel" (Pfaff/Zweifel 1998, S. 
I 85f.). In der englischsprachigen Literatur ist der Ausdruck „ mechanism design" verbreitet (siehe z.B. 
Choe/Fraser 1998, S. 251 ). 



Bei einer Förderung von Natur- und Landschaftsschutzleistungen mittels 
freiwilliger Naturschutzverträge stellen sich die folgenden Herausforderun­
gen für den auftraggebenden Bund (Kanton, Gemeinde, Naturschutzorgani­
sation etc.): 

1. Herausforderung vor Vertragsunterzeichnung - Erhöhung der Treffer­
. quote: Wie lässt sich erreichen, dass diejenigen Flächen angemeldet wer­
den, die entweder bereits heute von hoher landschaftsökologischer 
Qualität sind oder doch ein hohes ökologisches Potential haben? 

2. Herausforderung nach Vertragsunterzeichnung - Erhöhung der Moti­
vation: Wie lässt sich bewirken, dass die beauftragten Landwirtlrlnen 
nicht einfach die Bewirtschaftungsauflagen einhalten, sondern in Eigen­
verantwortung und kreativ eine Verbesserung der landschaftsökologi­
schen Qualität anstreben? 

15 

Während bei der gegenwärtigen handlungsorientierten Praxis der Bund als Auftraggeber 
allein das Risiko trägt, das gewünschte Ergebnis zu erzielen, liegt dieses Risiko bei einer 
rein ergebnisorientierten Ausgestaltung ausschliesslich bei den Landwirtinnen. Aus der 
vertragstheoretischen Analyse folgt nun, dass ein wirtschaftliches Anreizsystem dann 
zielgerecht ist, wenn das Risiko auf beide Vertragspartnerinnen verteilt wird. Dies ist 
dann der Fall, wenn die Direktzahlungen eine handlungs-und eine ergebnisorientierte 
Komponente enthalten. Der handlungsorientierte Anreiz stellt eine Mindestentschädigung 
für die Landwirtinnen sicher und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Beteiligung.18 Der 
ergebnisorientierte Anreiz verringert einerseits die Gefahr einer Negativauslese und 
macht andererseits zusätzliche Anstrengungen für die Landwirtinnen wirtschaftlich inter­
essant. 19 Durch eine Kombination von handlungs-und ergebnisorientierten Anreizen las­
sen sich die quantitative (Beteiligung, Flächen) und die qualitative Wirksamkeit 
(landschaftsökologische Qualität) verbessern. Mit dieser theoretischen Konzeption ist 
z.B. das sogenannte Sockelbeitrag-Bonus Modell, wie es der Kanton Solothurn seit 1986 
anwendet, kompatibel. 

Für eine zielgerechte Ausgestaltung der Direktzahlungen für den Ökologi­
schen Ausgleich braucht es eine Kombination handlungs-und ergebnis­
orientierter Anreize. 

Die gegenwärtige Handlungsorientierung der Direktzahlungen ist somit nicht falsch, son­
dern ergänzungsbedürftig. Eine Perfektionierung des heutigen Anreizsystems in diesem 
Sinn wird aber für einen Erfolg der Natur- und Landschaftsschutzpolitik wahrscheinlich 
nicht ausreichen. Bevor ausgehend von diesen theoretischen Überlegungen in Kapitel 4 
konkrete Denkanstösse für eine Weiterentwicklung der Öko-Ausgleichspolitik formuliert 
werden, soll am Beispiel der Zürcher Landwirtschaft ein Blick auf das Beteili­
gungsverhalten geworfen werden. 

18 Dies ist die Teilnahme-Bedingung des optimalen Entlohnungsschemas resp. der optimalen Honorierungsregel 
(Pfaff/Zweifel 1998, S. 185). · 

19 Dies ist die Anreizkompatibilitäts-Bedingung (Pfaff/Zweifel 1998, S. 185). 





3 Welche Landwirtinnen beteiligen sich an den Öko­
Ausgleichsprogrammen? 
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Die Zielsetzung dieses Kapitels besteht darin, am Beispiel der Zürcher Landwirtschaft 
Muster im Beteiligungsverhalten zu erkennen (Abschnitt 3.1). Eine Auswahl solcher 
Muster wird in Abschnitt 3.2 graphisch dargestellt. Die Ergebnisse stützen die Hypothe­
se sehr deutlich, dass nicht ökologische, sondern betriebswirtschaftliche Überlegungen 
die Beteiligung steuern (Abschnitt 3.3). 

3.1 Daten und methodisches Vorgehen 
Mit der empirischen Analyse wurde für das Jahr 1996 die Grundgesamtheit der Land­
wirtschaftsbetriebe im Kanton Zürich untersucht.20 In diesem Erhebungsjahr beteiligten 
sich 65% aller Betriebe an mindestens einem der sechs betrachteten flächenbezogenen 
Öko-Ausgleichsprogramme. Rund 4'500 ha Öko-Ausgleichsflächen oder 6% der Land­
wirtschaftlichen Nutzfläche wurden angemeldet. Die flächenmässig grösste Bedeutung 
haben im Kanton Zürich extensive Wiesen (Abbildung 5). 

Abbildung 5 Übersicht über die Flächenanteile der sechs beitragsberechtigten 
(flächenbezogenen) Öko-Ausgleichsprogramme (ZH, 1996) 

23% 

Daten: Landwirtschaftsamt Kanton Zürich 
Darstellung: P. Baur, IAW, ETIIZ, 1998 

extensive 
Wiese auf 

Hecken Ackerland 
3% 9% 

wenig intensiv 
genutzte Wiese 

24% 

Das Ziel bestand darin, einfache typische Beteiligungs-Muster zu erkennen, die mit be­
stimmten Kriteriumsvariablen (Produktionszone, Produktionsverfahren, Arbeitskapazität 
etc.) zusammenhängen.21 Die Betriebe wurden dazu in Abhängigkeit vom Anteil der 
Ökologischen Ausgleichsfläche (ÖA) an der Landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) m 
vier ÖA/LN-Beteiligungsklassen eingeteilt: 0%, <5%, 5-10%, >=10%. 

w Die Daten beziehen sich auf das Jahr 1996 und stammen aus drei Quellen: 1. Eidgenössische landwirtschaftliche 
Betriebszählung 1996, Bundesamt für Statistik (5' 109 erfasste Betriebe); 2. Betriebsstrukturerhebung 1996, 
Bundesamt für Statistik (5'144 erfasste Betriebe); 3. Direktzahlungsdaten 1996, Landwirtschaftsamt Kt. Zürich 
(5'228 erfasste Betriebe). 

21 Einschränkend ist anzumerken, dass die graphische Präsentation nur die Untersuchung einfacher (univariater) 
Muster zulässt. Zur Quantifizierung der Bedeutung der einzelnen oft miteinander korrelierten Kriteriumsvaria­
blen sind multivariate Analysen nötig. Multivariate Zusammenhänge werden in einer anderen Arbeit analysiert. 
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Von den 5'025 ausgewerteten Betrieben beteiligten sich knapp zwei Drittel an minde­
stens einem der sechs betrachteten Programme (Abbildung 6).22 Bei der Interpretation 
der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass 1996 für den Bezug von einkommensergän­
zenden Direktzahlungen noch kein Mindestanteil von Öko-Ausgleichsflächen von 5% 
verlangt wurde. 

Abbildung 6 Beteiligung der Betriebe am ökologischen Ausgleich (ZH, 1996) 

27% 

Daten: Direktzahlungsdaten (Landwirtschaftsamt Kanton Zürich) 
Darstellung: P. Baur, IAW, ETHZ, 1998 

21% 

ÖA/LN 

liJ >= 10% 
• 5-10% 
0<5% 
DOOk 

Legende: ÖA/LN Anteil ökologischer Ausgleichsfläche an Landwirtschaftlicher Nutzfläche 

Es wurden die Beteiligungs-Muster im Zusammenhang mit den Kriteriumsvariablen 
Produktionszone, Produktionsverfahren, Ausstattung mit Land, Arbeitskapazität, 
Zeitallokation und Einkommenszusammensetzung, Alter Betriebsleiterln, Nachfolge­
wahrscheinlichkeit bei Betriebsleiterlnnen älter 50 Jahre und Ausbildung Betriebsleiterln 
untersucht. Beteiligungsunterschiede, die mit der betreffenden Kriteriumsvariable zu­
sammenhängen, lassen sich anhand unterschiedlicher relativer Häufigkeiten visualisieren. 

Ausgehend von Häufigkeitsdaten in Kontingenztafeln werden die absolute und die relati­
ve Beteiligung der Zürcher Landwirtschaftsbetriebe an den Ökologischen Ausgleichspro­
grammen in Säulenabbildungen dargestellt (Abbildung 7 bis Abbildung 15). 

3.2 Typische Beteiligungs-Muster 

In Tabelle 2 sind die relativen Beteiligungshäufigkeiten sowie ausgewählte statistische 
Assoziationsmasse zusammengestellt. Die Zusammenhänge sind von unterschiedlicher 
Stärke, aber alle hochsignifikant (Signifikanzniveau 0, 1%).23 

22 Auswertbar waren 5'025 Betriebe, für die sich die Daten der verschiedenen Erhebungen verknüpfen Hessen und 
für welche die entsprechenden Kriteriumsvariablen bekannt waren. Die Verknüpfung der einzelbetrieblichen 
Daten erfolgte entweder über die sogenannte Betriebs- und Unternehmensregister (BUR-) Nummer 
(Bundesdaten) oder eine kantonale Identifikationsnummer (Bundes-mit kantonalen Daten). 

23 Korrekterweise ist allerdings keine Angabe der Signifikanz nötig, denn es wurde die Grundgesamtheit aller 
Zürcher Landwirtschaftsbetriebe untersucht. 
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Tabelle 2 Zusammenhänge zwischen Produktionszone, Produktionsverfahren 
etc. und der Beteiligung am Öko-Ausgleich, relative Häufigkeiten und 
Assoziationsmasse 

Anzahl Anteil Betriebe (%) mit: statistische Assoziationsmasse '1 

Betriebe 0% <5% 5-10% >=10% Chi2•' Kontingenz Cramer's V 
(Nl ÖA/LN ÖA/LN ÖA/LN ÖA/LN koeffizient3> 

4) 

alle Betriebe 5025 35,78 26,71 20,70 16,82 

nach Produktionszone-. 

Ackert>auzone 1848 40,42 29,27 20,45 9,85 

erweit.Übergangszone 757 35,80 27,34 20,48 16,38 

Übergangszone 1545 34,30 25,31 19,55 20,84 

voralpine Hügelzone 711 25,88 24,61 24,89 24,61 

Bergzone 1-111 164 40,24 17,07 17,07 25,61 157,49*** 0,174 0,102 

nach Produktionsverfahren-. 

konventionell 2625 61,56 15,89 9,56 12,99 

integriert 2171 7,83 40,53 33,12 18,52 

biologisch 229 5,24 19,65 30,57 44,54 1757,26*** 0,509 0,418 

nach Betriebsgrösse: 

<3ha 433 90,53 0,46 2,08 6,93 

3-10 ha 1155 54,29 13,07 12,03 20,61 

10-20 ha 2144 27,10 32,00 23,69 17,21 

20-30 ha 952 17,12 38,45 29,20 15,23 

30-50 ha 303 8,91 40,92 31 ,35 18,81 

>= 50 ha 38 21 ,05 34,21 28,95 15,79 1174,15*** 0,435 0,279 

nach Arbeitskapazität 

< 0,5AE 558 68,82 5,56 7,53 18,10 

0,5-1 AE 376 45,74 16,76 18,09 19,41 

1-2 AE 1901 31 ,61 27,35 23,30 17,73 

2-3AE 1423 26,56 34,29 23,68 15,46 

3-4AE 448 27,46 36,16 21 ,65 14,73 

>=4AE 313 43,13 24,92 16,93 15,02 459,93*** 0,290 0,175 

nach Erwerbstyp: 

Teilzeit-/Nebenerwerb 1166 58,92 10,46 11 ,84 18,78 

Vollzeit-/Zuerwert> 1167 25,62 31 ,96 25,11 17,31 

Vollzeit-Nollerwert> 2686 30,04 31,53 22,67 15,75 448,59*** 0,286 0,211 

nach Alter Betriebsleiterin: 

< 40J. 913 21,47 32,31 26,18 20,04 

40-50 J. 1514 30,25 29,26 22,79 17,70 

50-65J. 1942 39,44 26,16 19,36 15,04 

>= 65J. 656 57,62 14,63 12,20 15,55 262,09*** 0,223 0,132 

nach Betriebsnachfolge: 

wahrscheinlich 1437 36,05 27,84 20,46 15,66 

nicht wahrscheinlich 710 55,63 13,80 14,93 15,63 91 ,01 *** 0,202 0,206 

(Betriebsleiterin jünger 50 J. 2872 30,64 29,39 22,28 17,69) 

nach Ausbildung Betriebsleiterin-. 

keine 734 58,58 14,31 13,35 13,76 

nicht-landwirtschaftlich 591 52,45 16,92 11,17 19,46 

Bäuerin 79 36,71 18,99 18,99 25,32 

landwirtschaftliche Lehre 310 36,77 19,68 20,97 22,58 

Fähigkeitsausweis 2562 29,82 30,45 23,43 16,30 

Meister/HTUETH 740 19,59 37,84 26,35 16,22 433,68*** 0,282 0,17 

Fortsetzung nächste Seite 
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ortsetzunJ? Tibll 2 a e e 
Anzahl Anteil Betriebe(%) mit: statistische Assoziationsmasse'' 

Betriebe 0% <5% 5-10% >= 10% Chi2"1 Kontingenz Cramer's V 
IN\ ÖA/LN ÖA/LN ÖA/LN ÖA/LN koeffizient3> 

4) 

nach Direktzahl1.1ngen (LwG,Art.31a/b) 

0 Fr. 483 96,27 0,21 0,21 3,31 

< 10'000 Fr. 871 62,92 11,83 8,84 16,42 

10-20'000 Fr. 1308 45,34 23,01 16,13 15,52 

20-30'000 Fr. 1023 14,08 38,12 27,96 19,84 

30-50'000 Fr. 1108 3,61 43,32 33,94 19,13 

>= 50'000 Fr. 232 3,45 28,88 38,36 29,31 2009,89*** 0,535 0,365 

Daten: Eidg. landwirtschaftliche Betriebszählung 1996 (BFS), Direktzahlungsdaten (Landwirtschaftsamt Kanton Zürich) 

1
> Die Masse wurden mit dem Statistik-Softwarepaket SAS berechnet. Zur Interpretation siehe SAS 1990, S. 865ff. 

2
> Die Pearson Chi-Quadrat-Statistik bezieht sich auf den Unterschied zwischen erwarteter und beobachteter Häu-

figkeit, ist jedoch stark von der Anzahl Beobachtungen N abhängig. 
3
> Der (Pearsonsche) Kontingenzkoeffizient ist von der Chi-Quadrat-Statistik abgeleitet und ist um die Anzahl 

Beobachtungen N korrigiert. Der Koeffizient liegt im Bereich Ü<=P<=l. 
4
> Auch Cramer' s V ist von der Chi-Quadrat-Statistik abgeleitet und berücksichtigt zusätzlich zur Anzahl Beobach­

tungen die Dimension der Kontingenztafel. Der Koeffizient liegt im Bereich -l<=V<=l. 

Da das methodische Vorgehen auf der Idee einer Visualisierung typischer Beteiligungs­
Muster beruht, interessieren allerdings weniger die quantitativen Assoziationsmasse als 
die graphische Darstellung von Beteiligungsunterschieden. In den folgenden Abbildungen 
sind im linken Teil die relativen Häufigkeiten visualisiert. Die Darstellung der absoluten 
Beteiligungszahlen im rechten Teil ermöglicht es, die jeweilige quantitative Bedeutung 
der einzelnen Klassen sichtbar zu machen. 

Beispiel (siehe Abbildung 8): Die Bio-Betriebe beteiligten sich 1996 im Unterschied zu 
den konventionell oder den integriert produzierenden Betrieben deutlich häufiger mit 
überdurchschnittlichen Flächenanteilen (ÖNLN >= 10%) an den Öko-Ausgleichs­
Programmen (linke Seite der Abbildung): Die relative Beteiligungshäufigkeit betrug bei 
den biologischen Betrieben 45%, bei den konventionellen 13% und bei den integrierten 
19%. Absolut betrachtet war die Klasse der Bio-Betriebe jedoch von kleiner Bedeutung, 
da sie mit 229 Betrieben nur 5% aller Landwirtschaftsbetriebe ausmachten (rechte Seite 
der Abbildung). 

Produktionszone 

Die Einteilung der Betriebe in Produktionszonen spiegelt in erster Linie die natürlichen 
Standortbedingungen für die Produktion. In der Ackerbauzone finden wir die besten, in 
den Bergzonen I-III die ungünstigsten Produktionsbedingungen. 24 Es zeigt sich, dass die 
relative Beteiligung mit abnehmender Standortgunst zunimmt. Das abweichende Muster 
im Berggebiet kann vermutlich auf die geringe Klassengrösse zurückgeführt werden, 
denn nur ca. 3% aller Zürcher Landwirtschaftsbetriebe liegen im Berggebiet. 

24 Im Kanton Zürich gibt es keine Betriebe in der Bergzone IV . 



Abbildung 7 Unterschiede in der Beteiligung nach Produktionszone (ZH, 1996) 
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Daten: Eidg. landwirtschaftliche Betriebszählung 1996 (BFS), Direktzahlungsdaten (Landwinschaftsamt Kanton Zürich) 
Darstellung: P. Baur, IAW , ETHZ, 1998 

Legende: AZ Ackerbauzone, eUZ erweiterte Übergangszone, UZ Übergangszone, vHZ voralpine Hügelzone, 
BZ 1-III Bergzone I - III 

Produktionsverfahren 
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Die Betriebe werden ausgehend von der Beteiligung am IP- oder Bio-Programm einem 
der drei Produktionsverfahren konventionell (Konv), integriert (IP) oder biologisch (Bio) 
zugeteilt. Die konventionellen Betriebe stellen demnach die nicht weiter definierte Rest­
gruppe ohne Direktzahlungen für IP oder Bio dar. 

Bei der Interpretation ist zu beachten, dass es Öko-Ausgleichsflächen gibt, die zwar im 
Rahmen der integrierten und der biologischen Produktion als Ökologische Ausgleichsflä­
chen anrechenbar, nicht jedoch beitragsberechtigt sind. Deshalb gibt es auch IP- und Bio­
Betriebe, die weniger als 5% beitragsberechtigte Öko-Ausgleichsflächen angemeldet ha­
ben. 

Im Zusammenhang mit dem Produktionsverfahren lässt sich ein ausgesprochen deutliches 
Beteiligungs-Muster feststellen: Während sich 60% der konventionellen Betriebe nicht 
am Öko-Ausgleich beteiligen, haben praktisch alle IP- und Bio-Betriebe beitragsberech­
tigte Flächen angemeldet. Dabei beteiligen sich die IP-Betriebe häufiger mit unterdurch­
schnittlichen (ÖA/LN <5%) und die Bio-Betriebe mit überdurchschnittlichen (ÖA/LN 
>= 10%) Flächenanteilen. 

Abbildung 8 
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Daten: Eidg. landwirtschaftliche Betriebszählung 1996 (BFS), Direktzahlungsdaten (Landwinschaftsamt Kanton Zürich) 
Darstellung: P. Baur, lA W, ETHZ, 1998 

Legende: Konv Konventionell, IP Integrierte Produktion, Bio Biologischer Landbau 
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Ausstattung mit Land (Betriebsgrösse) 

Die Betriebe werden aufgrund ihrer Flächenausstattung in sechs Grössenklassen einge­
teilt. Zu beachten ist, dass Betriebe mit weniger als 3 ha anrechenbarer Landwirtschaftli­
cher Nutzfläche grundsätzlich keine Beitragsberechtigung für Direktzahlungen haben. 
Mit zunehmender Flächenausstattung nimmt der Anteil der Betriebe, die sich nicht betei­
ligen, markant ab. Von diesem Muster weichen nur die wenigen Betriebe in der grössten 
Flächenausstattungsklasse ab. Dies lässt sich damit erklären, dass sich darunter auch ei­
nige öffentliche Betriebe befinden, die keine Berechtigung für Direktzahlungen haben. 

Abbildung 9 
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Unterschiede in der Beteiligung nach betrieblicher Ausstattung mit 
Land (Betriebsgrösse) (ZH, 1996) 
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Daten: Eidg. landwirtschaftliche Betriebszählung 1996 (BFS), Direktzahlungsdaten (Landwirtschaftsamt Kanton Zürich) 
Darstellung: P. Baur, IAW , ETHZ, 1998 

Ein interessantes Muster ist bei den Betrieben mit überdurchschnittlich hohen Flächenan­
teilen (ÖA/LN >=10%) zu finden, deren Anteil von Klasse zu Klasse schwankt. Über­
durchschnittlich hohe Flächenanteile finden sich am häufigsten bei den Klein-Betrieben 
(3-10 ha) und am seltensten bei den grösseren Betrieben (20-30 ha). 

Arbeitskapazität 

Ausgehend von der Anzahl Vollzeit-Beschäftigten (gemäss Selbstdeklaration > 7 5 % der 
Arbeitszeit auf dem Betrieb) und der Anzahl Teilzeit-Beschäftigten auf dem Betrieb wur­
den die betrieblichen Arbeitskapazitäten berechnet und die Betriebe in sechs Arbeitska­
pazitätsklassen eingeteilt. Auch hier zeigt sich ein deutlicher Zusammenhang. 

Abbildung 10 Unterschiede in der Beteiligung nach Arbeitskapazität (ZH, 1996) 
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Daten: Eidg. landwirtschaftliche Betriebszählung 1996 (BFS), Direktzahlungsdaten (Landwirtschaftsamt Kanton Zürich) 
Darstellung: P. Baur, IAW, ETHZ, 1998 

Legende: AE Arbeitseinheiten; Betriebe mit weniger als einer Arbeitseinheit werden als Teilzeit-, solche mit mehr 
als einer Arbeitseinheit als Vollzeit-Betriebe definiert 

Mit zunehmender Arbeitskapazität nimmt der Anteil der Betriebe, die sich nicht beteili­
gen, ab. Von diesem Muster weichen allein die beschäftigungsintensiven Betriebe ab, zu 
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denen allerdings nur etwa 6% aller Zürcher Landwirtschaftsbetriebe gezählt werden kön­
nen. Hier finden sich tendenziell die Spezialbetriebe (z.B. Gemüsebau, Mast). Zu beach­
ten ist ausserdem, dass Betriebe mit mehr als 7 Arbeitskräften (Spezialkulturbetriebe: 12 
Arbeitskräfte) nicht beitragsberechtigt sind. 

Bei den Betrieben mit überdurchschnittlich hohen Flächenanteilen (ÖA/LN >= 10%) er­
gibt sich tendenziell ein gegenläufiges Muster: Teilzeit-Betriebe (definiert als Betriebe 
mit weniger als einer Arbeitseinheit) haben am häufigsten überdurchschnittlich hohe Flä­
chenanteile angemeldet. 

Zeitallokati.on und Einkommenszusammensetzung 

Aufgrund von drei Informationen - der berechneten Arbeitskapazität des Betriebs, des 
Beschäftigungsgrades des/der Betriebsleiterin und der ausserbetrieblichen Erwerbstätig­
keit des/der Betriebsleiterin - werden die Allokation der Arbeitszeit und die Zusammen­
setzung des Haushaltseinkommens approximativ geschätzt. Ausgehend davon werden die 
Betriebe in Teilzeit-/Nebenerwerbs-, Vollzeit-/Zuerwerbs-und Vollzeit-Nollerwerbs­
betriebe eingeteilt: 

Teilzeit-/Nebenerwerbsbetrieb: Die totale Arbeitskapazität ist kleiner als eine Arbeits­
einheit oder der/die Betriebsleiterin ist weniger als 50% der Arbeitszeit auf dem Be­
trieb. 
Vollzeit-!Zuerwerbsbetrieb: Die totale Arbeitskapazität ist grösser als eine Arbeitsein­
heit oder der/die Betriebsleiterin verbringt mehr als 50% der Arbeitszeit auf dem Be­
trieb und geht gleichzeitig einer ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit nach. 
Vollzeit-/Vollerwerbsbetrieb: Wie Vollzeit-/Zuerwerbsbetrieb, ausser dass der/die 
Betriebsleiterin keiner ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit nachgeht. 

Diese Einteilung beruht somit nicht auf detaillierten Daten zur Verwendung der gesamten 
Arbeitszeit und zur Zusammensetzung des totalen Haushaltseinkommens. Insbesondere 
vernachlässigt sind Einkommen des/der Partnerin. Dies führt tendenziell zu einer Über..: 
schätzung der Anzahl Haupterwerbsbetriebe (=Voll- und Zuerwerbsbetriebe). 

Abbildung 11 
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Unterschiede in der Beteiligung nach Zeitallokation und Einkom­
menszusammensetzung (ZH, 1996) 
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Daten: Eidg. landwirtschaftliche Betriebszählung 1996 (BFS), Direktzahlungsdaten (Landwirtschaftsamt Kanton Zürich) 
Darstellung: P. Baur, IAW , ETHZ, 1998 

Das Beteiligungsmuster ist vergleichbar mit demjenigen im vorangehenden Abschnitt. 
Teilzeit-/Nebenerwerbsbetriebe beteiligen sich seltener, wenn sie sich jedoch beteiligen, 
darm mit überdurchschnittlichen Flächenanteilen (ÖA/LN >=10%). 
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Alter Betriebsleiterin 

Mit zunehmendem Alter steigt der Anteil der Betriebsleiterinnen, die sich nicht beteili­
gen, kontinuierlich an. 

Abbildung 12 Unterschiede in der Beteiligung nach Alter Betriebsleiterin (ZH, 
1996) 
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Daten: Eidg. landwirtschaftliche Betriebszählung 1996 (BFS), Direktzahlungsdaten (Landwirtschaftsamt Kanton Zürich) 
Darstellung: P. Baur, IAW, ETHZ, 1998 

Wahrscheinlichkeit der Betriebsnachfolge 

OA/LN 

In der landwirtschaftlichen Betriebszählung 1996 wurden alle Betriebsleiterinnen, die 50 
Jahre oder älter sind über die Wahrscheinlichkeit einer Betriebsnachfolge befragt. Auch 
hier zeigt sich ein deutliches Muster: Betriebe, für die eine Nachfolge unwahrscheinlich 
ist, beteiligen sich deutlich seltener an den Öko-Ausgleichsprogrammen als diejenigen mit 
wahrscheinlicher Nachfolge. 

Abbildung 13 Unterschiede in der Beteiligung nach Nachfolgewahrscheinlichkeit* 
(ZH, 1996) 
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Daten: Eidg. landwirtschaftliche Betriebszählung 1996 (BFS), Direktzahlungsdaten (Landwirtschaftsamt Kanton Zürich) 
Darstellung: P. Baur, IAW, ETHZ, 1998 

OA/LN 

* Nur die Betriebsleiterinnen, die älter als 50 Jahre sind, werden zur Wahrscheinlichkeit einer Betriebsnachfolge 
befragt. 

Die relative Beteiligungshäufigkeit der Betriebe mit wahrscheinlich gesicherter Nachfolge 
ist dabei vergleichbar mit derjenigen der Betriebsleiterinnen, die jünger als 50 Jahre sind. 

Ausbildung Betriebsleiter/ n 

Aufgrund der Ausbildungsabschlüsse werden die Betriebsleiterinnen in sechs Gruppen 
eingeteilt. Bei der formalen landwirtschaftlichen Berufsausbildung werden drei Stufen 
unterschieden: 1. Lehre, 2. Fähigkeitsausweis, 3. höhere Ausbildung (Meisterprüfung, 
Agraringenieur RTL oder ETH). Mehrfachausbildungen werden nicht berücksichtigt, 
sind aber laut Betriebserhebung auch selten. Hinsichtlich des landwirtschaftlichen Fach-
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wissens können diese sechs Ausbildungen tendenziell in eine Rangfolge gebracht werden 
von ,,keine Berufsausbildung" bis zu einer höheren landwirtschaftlichen Berufsausbildung 
(„Meister/HTL/ETH''). 

Abbildung 14 Unterschiede in der Beteiligung nach Ausbildung Betriebsleiterin 
(ZH, 1996) 
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Daten: Eidg. landwirtschaftliche Betriebszählung 1996 (BFS), Direktzahlungsdaten (Landwirtschaftsamt Kanton Zürich) 
Darstellung: P. Baur, IA W, ETIIZ, 1998 

Auch hier zeigt sich ein klares Muster: Mit zunehmendem Grad formaler landwirtschaft­
licher Berufsqualifikation nimmt der Anteil der Betriebe, die sich nicht beteiligen, ab. 
Von diesem Muster weichen nur die Betriebe mit überdurchschnittlich hohen Flächenan­
teilen ab (ÖA/LN >= 10% ): Betriebsleiterinnen mit hoher landwirtschaftlicher Berufs­
qualifikation sind seltener in dieser Klasse zu finden. 

3.3 Fazit: Einkommensüberlegungen dominieren 

Die beschriebenen Muster bestätigen die theoretischen Überlegungen. Die Beteiligung an 
den Öko-Ausgleichs-Programmen hängt deutlich mit den damit verbundenen Einkom­
mensmöglichkeiten zusammen: 

Restflächen, die ein geringes Ertragspotential aufweisen und/oder deren Bewirtschaf­
tung mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden ist - z.B. Waldränder oder Steilhän­
ge -, erfahren durch die Direktzahlungen für den Ökologischen Ausgleich eine wirt­
schaftliche Aufwertung. Auf solchen Flächen ist die Realisierung von Gewinnen aus 
dem ökologischen Ausgleich wahrscheinlich. Dieser Zusammenhang wird bestätigt 
durch die tendenziell erhöhte Beteiligung von Betrieben in den Produktionszonen mit 
weniger günstigen Produktionsbedingungen (vgl. Abbildung 7). 

Der absolute Umfang von Restflächen hängt nicht nur von den Standortbedingungen, 
sondern auch der Flächenausstattung eines Betriebes ab. Während es auf kleinen Be­
trieben um Direktzahlungen in der Höhe von ein paar Hundert Franken geht, sind die 
absoluten Gewinnmöglichkeiten des Öko-Ausgleichs auf grossen Betrieben tenden­
ziell höher. Je höher die absoluten Gewinnmöglichkeiten sind, umso wahrscheinlicher 
wird eine Beteiligung. Dieser Zusammenhang zeigt sich in der deutlich häufigeren 
Beteilung grösserer Betriebe (vgl. Abbildung 9). 

Beim Entscheid, sich am Ökologischen Ausgleich zu beteiligen, zählt nicht nur der 
absolute, sondern auch der relative Einkommensbeitrag. Auf dem (tendenziell klei­
nen) Teilzeit-/Nebenerwerbsbetrieb, wo der überwiegende Teil des Einkommens nicht 
aus der Landwirtschaft stammt, wird evtl. der Aufwand für eine Flächenanmeldung 
angesichts vergleichsweise geringer Gewinnmöglichkeiten als zu gross betrachtet, 
während auf dem (tendenziell grösseren) Vollzeit-/Haupterwerbsbetrieb die Realisie-
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rung dieser Einkommensmöglichkeit einen vergleichsweise geringen Aufwand verur­
sacht. Dieser Zusammenhang wird durch die vergleichsweise geringere Beteiligung 
von Teilzeit-!Nebenerwerbsbetrieben bestätigt (vgl. Abbildung 10 und Abbildung 11). 

Die Landwirtinnen unterscheiden sich in der Geschwindigkeit ihrer Reaktion auf poli­
tische Veränderungen. Vor allem in der Anfangsphase der Programme melden nicht 
alle Landwirtinnen Rächen an, für die eine Beteiligung wirtschaftlich rentiert. Ten­
denziell sind es die zukunftsorientierten, gut informierten und dynamischen Typen, die 
als erste reagieren. Dieser Zusammenhang wird dadurch bestätigt, dass die jüngeren, 
diejenigen mit wahrscheinlich gesicherter Nachfolge, die landwirtschaftlich gut aus­
gebildeten und die innovativen Landwirtinnen (gleichzeitige Beteiligung am IP- oder 
Bio-Programm) häufiger Öko-Ausgleichsflächen anmelden (vgl. Abbildung 8, 
Abbildung 12, Abbildung 13 und Abbildung 14). 

Mit den Öko-Ausgleichsprogrammen wird in erster Linie die Zielgruppe der 
Landwirtinnen, die die landwirtschaftlichen Einkommensmöglichkeiten 
optimieren, erfasst. 

Diesen Zusammenhang verdeutlicht Abbildung 15: Je mehr Direktzahlungen nach Art. 31 
a und b des Landwirtschaftsgesetzes bezogen werden, umso höher fällt auch die Beteili­
gung am Ökologischen Ausgleich aus. 

Abbildung 15 Unterschiede in der Beteiligung nach Höhe der bezogenen Direktzah­
lungen* (ZH, 1996) 

100% 1500 

80% 

1000 OA/lN 
60% 

40% 
500 

20% 

0% 0 
..: ... 
0 

.i �~� .i §. §..: �~�.�:�:� § 
0 2 .t gu.. lil .i v 52 0 �~� " „ ' 

Daten: Eidg. landwirtschaftliche Betriebszählung 1996 (BFS), Direktzahlungsdaten (Landwirtschaftsamt Kanton Zürich) 
Darstellung: P. Baur, IA W, ETIIZ, 1998 

* Berücksichtigt sind alle Direktzahlungen nach Art. 3 la und b des Landwirtschaftsgesetzes 

Der zentrale Stellenwert betriebs-und arbeitswirtschaftlicher Überlegungen bei der Aus­
scheidung von Öko-Ausgleichsflächen und beim Entscheid sich an einem der Programme 
zu beteiligen, wird auch in den Befragungen von Buholzer (1998) und von Theler (1998, 
S. 23) bestätigt. 

Da gleichzeitig davon auszugehen ist, dass Rächen mit hoher landschaftsökologischer 
Qualität oder ökologischem Potential nicht nur bei einkommensoptimierenden Land­
wirtinnen zu finden sind, ist anzunehmen, dass die Trefferquote der Programme ver­
gleichsweise schlecht ist. Dies passt mit den empirischen Befunden von Studien zusam­
men, in denen die unbefriedigende Qualität eines grossen Teils der angemeldeten Öko­
Ausgleichsflächen kritisiert wird. 25 

25 Siehe dazu die Literaturangaben in Fussnote 4. 
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Besonders aufschlussreich ist die Fallstudie von Buholzer (1998), in der nicht nur die 
Qualität von Öko-Ausgleichsflächen beurteilt wurde,26 sondern zusätzlich untersucht 
wurde, ob ein Zusammenhang zwischen landschaftsökologischer Qualität und Be­
triebsstrukturparametern (Erwerbstyp, Produktionsverfahren, Betriebsgrösse, Viehdich­
te, Alter und Ausbildung Betriebsleiterin) besteht. Eine signifikant höhere Qualität fand 
Buholzer einerseits auf Flächen, die seit sechs oder mehr Jahren extensiv genutzt werden 
(S. 23) und andererseits auf Nebenerwerbsbetrieben (S. 18).27 Alle übrigen analysierten 
Zusammenhänge waren nicht signifikant. Das zentrale Ergebnis der Studie lautet, dass 
eine hohe landschaftsökologische Qualität nur auf „Restflächen" zu finden ist, die auf­
grund natürlicher Standortungunst und/oder aus arbeitswirtschaftlichen Gründen nie in­
tensiv oder lange nicht mehr intensiv genutzt wurden. 

Die auf reiner Freiwilligkeit und handlungsorientierten wirtschaftlichen An­
reizen basierenden Öko-Ausgleichsprogramme ermöglichen nur begrenzt 
eine positive Auslese von Öko-Ausgleichsflächen mit hoher landschaftsöko­
logischer Qualität. 

Ausgehend von den festgestellten Beteiligungs-Mustern wird zur Veranschaulichung 
dieser Zusammenhänge der Versuch unternommen, fiktive Typen von Landwirtinnen zu 
konstruieren, die sich in ihrem Beteiligungsverhalten an den Öko-Ausgleichs­
Programmen unterscheiden. 

Typen von Landwirtinnen 

Es werden folgende Typen konstruiert und in ihrem Verhalten skizziert: „der traditionelle 
Profi-Landwirt", „der vielseitige Freizeit-Bauer" und „der anpassungsfreudige Unter­
nehmer". Zur Veranschaulichung des unterschiedlichen Beteiligungsverhaltens werden 
sie nachfolgend in ihren Grundzügen skizziert. :M,it der Konstruktion dieser Typen ist 
keineswegs die Absicht verbunden, möglichst alle Verhaltensweisen zu erfassen. Anhand 
solcher Überlegungen lassen sich jedoch wichtige Zusammenhänge illustrieren. 

„Der traditionelle Profi-Landwirt" 

Der traditionelle Profi-Landwirt ist produktionsorientiert und verfügt über fundiertes 
agronomisches Fachwissen (typischerweise Fähigkeitsausweis). Die Produktionsmög­
lichkeiten werden ausgeschöpft und die Produktion ist vergleichsweise intensiv. Dieser 
Typ geht kaum einer anderen Erwerbstätigkeit nach, d.h. typischerweise handelt es sich 
um einen Vollerwerbslandwirt. Er ist älter und bewirtschaftet einen für schweizerische 
Verhältnisse mittleren bis grösseren Betrieb (15-30 ha). Er ist vergleichsweise gut über 
die Agrarpolitik informiert, ist gegenüber Veränderungen aber kritisch eingestellt. Wenn 
Anpassungsreaktionen erfolgen, dann verzögert. Sein Verhalten ist nicht durch Wirt­
schaftlichkeitsüberlegungen im Sinne der Gewinnmaximierung, sondern durch Suffizi­
enzüberlegungen geprägt: Neuerungen werden nur unter relativ grossem Druck über­
nommen, z.B. wenn Einkommenseinbussen entstehen, die die subjektive Toleranzschwel­
le überschreiten. Dieser Typ beteiligt sich eher unterdurchschnittlich an den Öko­
Ausgleichs-Prograrnrnen. Vor allem, weil er sich nicht unbedingt wirtschaftlich verhält, 

26 Knapp die Hälfte der untersuchten 113 ha Ökologische Ausgleichsfläche erhielt die Note befriedigend, 31 % 
wurden als entwicklungsfähig und 21 %als unbefriedigend und nicht entwicklungsfähig eingestuft (Buholzer 
1998, S. 14f.). 

27 Einen analogen Zusammenhang zwischen Erwerbstyp und Qualität findet auch Bosshard (1998, S. 20) in einer 
Fallstudie im Zürcher Berggebiet. 
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dann aber auch, weil aufgrund jahrzehntelanger vergleichsweise intensiver Produktion 
wenige Flächen mit landschaftsökologischem Potential übriggeblieben sind. 

„Der vielseitige Freizeit-Bauer" 

Der vielseitige Freizeit-Bauer ist kein Landwirt im traditionellen Sinn. Die landwirt­
schaftliche Bewirtschaftung ist nicht durch wirtschaftliche Überlegungen bestimmt. Die 
Produktion ist aus Zeitgründen vergleichsweise extensiv. Das Haushaltseinkommen 
stammt zum überwiegenden Teil nicht aus der Landwirtschaft. In der Statistik würde er 
typischerweise als Teilzeit-/Nebenenverbsbetrieb erscheinen. Der vielseitige Freizeit­
Bauer bewirtschaftet einen für schweizerische Verhältnisse kleinen Betrieb ( < 10 ha). Er 
ist vergleichsweise wenig über die Agrarpolitik informiert und wenn Anpassungsreaktio­
nen auf agrarpolitische Veränderungen erfolgen, so sind sie wie beim traditionellen Profi­
Landwirt verzögert. Auch dieser Typ beteiligt sich eher unterdurchschnittlich an den 
Öko-Ausgleichs-Programmen. Nicht nur, weil er tendenziell schlechter informiert ist, 
sondern weil die nicht realisierte Gewinnchance absolut betrachtet klein ist und bezogen 
auf das gesamte Haushaltseinkommen weniger ins Gewicht fällt. Trotzdem lassen sich 
auf diesem Betrieb durchaus Flächen mit landschaftsökologischem Potential finden, be­
sonders wenn aus arbeitswirtschaftlichen Gründen die Bewirtschaftung in den letzten 10 
bis 20 Jahren wenig intensiv war. 

„Der anpassungsfreudige Unternehmer" 

Der anpassungsfreudige Unternehmer ist derjenige, der sich am stärksten von Wirt­
schaftlichkeitsüberlegungen im Sinn einer Gewinnmaximierung leiten lässt, sei er ein 
eher produktionsorientierter Vollzeit-Landwirt oder ein eher einkommensorientierter 
Teilzeit-Landwirt. Nur im Ausnahmefall ist er aber auch Vollerwerbs-Landwirt, denn 
sich bietende ergänzende Einkommensmöglichkeiten innerhalb oder ausserhalb der 
Landwirtschaft nimmt er auch wahr. Er ist eher jünger, gut ausgebildet und über die 
Agrarpolitik und deren Bedeutung für den eigenen Betrieb gut informiert. Er zeichnet 
sich besonders durch rasche Anpassungsreaktionen auf veränderte Rahmenbedingungen 
aus. Dieser Typ beteiligt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit am Öko-Ausgleich. Das 
Ausmass der Beteiligung kann sich dabei in Abhängigkeit von arbeitswirtschaftlichen 
Restriktionen einerseits und übriggebliebenen Restflächen andererseits stark unterschei­
den. Je knapper die Zeit - z.B. bei Teilzeit- oder Zuerwerbslandwirten - und je ungünsti­
ger die natürlichen Standortbedingungen, desto eher wird ein hoher Flächenanteil ange­
meldet. 

Welche Schlussfolgerungen für die Politik können aus den theoretischen Überlegungen in 
Kapitel 2 und den empirischen Ergebnissen und Interpretationen in Kapitel 3 gezogen 
werden? Im nächsten Abschnitt sollen Denkanstösse für die Weiterentwicklung der Di­
rektzahlungen für den Ökologischen Ausgleich gegeben werden. 
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4 Denkanstösse für die Agrarpolitik 

Die zentralen P,Olitischen Herausforderungen sind die ungenügende flächenmässige Be­
teiligung vor allem im Talgebiet, die oft unbefriedigende landschaftsökologische Qualität 
der angemeldeten Ausgleichsflächen und die damit zusammenhängende tendenzielle 
Ineffizienz der Aufwendungen des Bundes (Abschnitt 4.1). Die vorgetragenen Denkan­
stösse für eine zielgerechte Weiterentwicklung gehen in zwei Richtungen: Einerseits geht 
es um eine ,,Perfektionierung" des Vertragsnaturschutzes (Abschnitt 4.2), andererseits 
werden weitergehende Ansätze und Alternativen diskutiert (Abschnitt 4.3). 

4.1 Grundprobleme der Öko-Ausgleichs-Politik 
Eine zielgerechte Öko-Ausgleichs-Politik muss zusammenfassend die folgenden Proble­
me angehen: 

1. Besonders im Talgebiet werden zuwenige Öko-Ausgleichsflächen ausgeschieden. 
�~� Wie lässt sich die Attraktivität des Öko-Ausgleichs auch auf Flächen, die für die 
Produktion geeignet sind, erhöhen? 

2. Heute können Flächen für den ökologischen Ausgleich angemeldet werden, die von 
geringer landschaftsökologischer Qualität sind und auch für die Zukunft ein geringes 
ökologisches Potential aufweisen. 
�~� Wie kann eine Negativauslese von Landwirtlnnen und Flächen verhindert resp. 
eine Positivauslese gefördert werden? 

3. Aufgrund der bisherigen Ausgestaltung (v.a. fehlende Kontrolle und schwierige Kon­
trollierbarkeit) sind die ,,Anreize" für Vertragsbruch vergleichsweise gross und die 
Anreize für zusätzliche Anstrengungen für eine Verbesserung der landschaftsökologi­
schen Qualität klein resp. nichtexistent. 
�~� Wie können die Landwirtlnnen motiviert werden, nicht nur die Bewirtschaftungs­
auflagen einzuhalten, sondern in Eigenverantwortung und kreativ die jeweils notwen­
digen Bewirtschaftungsveränderungen vorzunehmen? 

4. Dem Vertragsnaturschutz systemimmanent ist ein grosser Verwaltungs-und Kontroll­
aufwand. 
�~�W�i�e� können eine ineffektive und ineffiziente Bürokratisierung vermieden resp. der 
Verwaltungs-und Kontrollaufwand in Grenzen gehalten werden? 

5. Die Politik des Bundes bestand bisher darin, zur Erhöhung der Wirksamkeit der 
Ökologisierungspolitik insgesamt immer mehr Bundesmittel einzusetzen. 
�~� Wie ist es anzustellen, dass eine verbesserte Wirksamkeit keine erhöhten Bundes­
aufwendungen für die Landwirtschaft nach sich zieht? 

Die im folgenden diskutierten Lösungsansätze sind vor dem Hintergrund dieser Grund­
probleme zu verstehen. 

4.2 Perfektionierung des Vertragsnaturschutzes 
Die Stichworte für eine anreizkompatible Perfektionierung des Vertragsnaturschutzes 
lauten: weniger Handlungs-und mehr Ergebnisorientierung, glaubhafte Sanktionen, we­
niger Auflagen und mehr Eigenverantwortung, (Teil)Privatisierung des Vollzugs und 
Effizienzsteigerung durch Ausschreibeverfahren und Handelbarkeit. Diese Perfektionie-
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rung basiert letztlich auf der Idee einer Professionalisierung des Ökologischen Aus­
gleichs. 

Weniger Handlungs-und mehr Ergebnisorientierung 

Rein ergebnisorientierte Direktzahlungen würden zum jetzigen Zeitpunkt mit grosser 
Wahrscheinlichkeit einen ungenügenden Anreiz für die freiwillige Beteiligung an Öko­
Ausgleichsprogrammen darstellen. Im Unterschied dazu bilden rein handlungsorientierte 
Direktzahlungen zwar einen Anreiz für die Beteiligung wirtschaftlich denkender Land­
wirtinnen, nicht jedoch direkt für die ,,Produktion" von landschaftsökologischer Qualität 
(siehe Kapitel 3). Mit einer Perfektionierung des Vertragsnaturschutzes ist deshalb eine 
anreizkompatible Ausgestaltung, d.h. die mehrmals erwähnte Kombination erfolgsunab­
hängiger/handlungsorientierter und erfolgsabhängiger/ergebnisorientierter Anreize ge­
rribnt (siehe Abschnitt 2.3). Welches Verhältnis von handlungsorientiertem zu ergebnis­
orientiertem Anreiz erfolgsversprechend ist, muss durch empirische Untersuchungen des 
Angebotsverhaltens, z.B. ausgehend von bestehenden Erfahrungen mit Sockelbeitrag­
Bonus Modellen, weiter abgeklärt werden. 

Ein Versuch, handlungs-und ergebnisorientierte Anreize zu kombinieren, ist 1998 in der 
Gemeinde Fischenthal (Kt. Zürich) angelaufen.28 Aufbauend auf den Beiträgen von Bund 
und Kanton (Sockelbeitrag) schliesst die Gemeinde mit Landwirtinnen erfolgsorientierte 
Bewirtschaftungsverträge ab. Abgesehen von einem Düngungsverbot sind diese in der 
Bewirtschaftung frei. Was zählt, ist das Ergebnis. 

Glaubhafte Sanktionen 

Zu einem wirksamen Anreizsystem gehören aber nicht nur positive Anreize für mehr 
Qualität, sondern auch negative Anreize bei willentlichem Vertragsbruch. Vertragseinhal­
tung muss sich lohnen (siehe Abschnitt 2.2). Sanktionsdrohungen sind nur dann glaub­
haft, wenn sie nicht nur genügend hoch angesetzt sind (z.B. Rückzahlung aller bezogener 
Beiträge und Übernahme administrativer Kosten), sondern wenn auch tatsächlich mit 
regelmässigen Kontrollen gerechnet werden muss und wenn die vereinbarten Auflagen 
realistischerweise überhaupt kontrollierbar sind. 

Weniger Aufla.gen und mehr Eigenverantwortung 

Im Gegenzug zu einer vermehrten Ergebnisorientierung und Risikoüberwälzung auf die 
Landwirtinnen könnte und müsste der Handlungsspielraum für die Bewirtschafterlnnen 
vergrössert werden. Einkommensrisiko und Handlungsspielraum stehen in einer Konkur­
renzbeziehung, Handlungsspielraum ist nicht gratis. Wer ein geringes Einkommensrisiko 
trägt, darf sich nicht zu sehr über die Einschränkung seiner Handlungsfreiheit beklagen, 
und wer umgekehrt ein höheres Einkommensrisiko trägt, darf auch mehr Handlungsfrei­
heit beanspruchen. Mehr Handlungsspielraum heisst aber auch mehr Eigenverantwor­
tung. „Weniger Auflagen und mehr Eigenverantwortung" lautet die Devise eines ver­
stärkt ergebnisorientierten Vertragsnaturschutzes. 

28 Mündliche Auskunft von Andreas Bosshard (14. September 1998), Geobotanisches Institut der ETH Zürich. 
Siehe dazu l. das Papier der Gemeinde Fischenthal (1998) „Gesamtbetrieblicher Beitrag Natur & Landschaft -
Vorschlag im Rahmen des GK Fischenthal" und 2. den Leitfaden für „Naturschutzverträge auf der Grundlage ei­
ner biologischen Erfolgskontrolle (erfolgsorientierte Bewirtschaftungsverträge)" zu Handen der Naturschutz­
kommission der Gemeinde Fischenthal, erarbeitet vom Büro für Ökologie & Landwirtschaft, A. Bosshard, 9.4. 
1998. 
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(Teil)Privatisierung des Vollzugs -

Zu den grundsätzlichen Schwierigkeiten einer ergebnisorientierten Perfektionierung des 
Vertragsnaturschutzes zählen die Formulierung quantitativer Kriterien für die Beurtei­
lung landschaftsökologischer Qualität und die konkrete Ausgestaltung von Kontrollen. 
Hier braucht es Offenheit aller Akteure und Raum für Experimente. Angesichts der 
grundsätzlich marktwirtschaftlichen Ausrichtung dieses Weges ist es naheliegend, Quali­
tätsbeurteilung und Kontrolle vollständig oder teilweise zu privatisieren. Eine erster 
Schritt könnte darin bestehen, private Büros mit der Kontrolle zu beauftragen und von 
den Landwirtinnen einen substantiellen Kostenbeitrag zu verlangen. Denkbar sind aber 
auch weitergehende Privatisierungen, z.B. dass Landwirtinnen regelmässig (etwa in 
Dreijahresabständen) auf eigene Initiative und eigene Kosten Qualitätsgutachten über 
ihre Öko-Ausgleichsflächen erstellen lassen müssen und dass sich die öffentliche Hand 
auf die Vorgabe qualitativer und formeller Mindestanforderungen, die Zertifizierung von 
Gutacherlnnen und die stichprobenmässige Nachprüfung solcher Gutachten beschränkt. 

Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung 

Noch einen Schritt weiter in Richtung einer marktwirtschaftlichen ,,Perfektionierung" 
gehen Vorschläge für Ausschreibeverfahren für Ökologische Ausgleichsflächen oder für 
deren Handelbarkeit. Bei diesen Vorschlägen stehen weniger Effektivitäts- als Effizienz­
ziele im Vordergrund. Im heutigen System sind die Direktzahlungen für den Ökologi­
schen Ausgleich fix vorgegeben. Dies erlaubt vielen Landwirtinnen, Renten zu erzielen. 
Durch eine flexible Preisgestaltung und die Zulassung handelbarer Öko­
Ausgleichsflächen können diese Renten tendenziell verkleinert und die Kostenwirksam­
keit der Anreizpolitik kann verbessert werden. Bezogen auf den Ökologischen Ausgleich 
heisst dies: mit denselben Finanzmitteln lassen sich mehr Öko-Ausgleichsflächen aus­
scheiden und eine höhere landschaftsökologische Qualität erreichen oder dieselben Flä­
chen und dieselbe Qualität lassen sich mit weniger Mitteln sicherstellen. Während Aus­
schreibeverfahren nur im Moment des Beginnes eines Programms von Bedeutung sind, 
bezieht sich eine Flexibilisierung durch Handelbarkeit auf die gesamte Programmdauer. 

Ausschreibeverfahren:29 Beim heutigen System reichen die Landwirtinnen ein Gesuch 
ein, welche Flächen sie für den Ökologischen Ausgleich anmelden wollen. Wenn über­
haupt von einer Verhandlung zwischen Administration und Landwirtin die Rede sein 
kann, so bezieht sich diese nur auf das Objekt, nicht jedoch seinen Preis. Der Preis ist fix 
und im Prinzip für alle teilnehmenden Landwirtinnen gleich. Anders verhält es sich bei 
einem Ausschreibeverfahren, bei dem es die Landwirtinnen sind, die der Administration 
ein Angebot machen. Erscheint der Administration die Preisforderung zu hoch, so wird 
das Angebot abgelehnt. Das Ausschreibeprinzip wird in den USA im Rahmen des frei­
willigen mehrjährigen „Conservation Reserve"-Programms angewendet.30 Es ist die wohl 
einfachste Möglichkeit, um Renten abzubauen (Karl 1997, S. 399). 

Räumlich beschränkte Handelbarkeit: Bei der Idee, Ökologische Ausgleichsflächen han­
delbar zu machen, ist das wirtschaftliche Prinzip der Ausschöpfung relativer Kostenvor­
teile - diesmal bezogen auf die „Produktion" von Natur- und Landschaftsschutz -
wegleitend. Denn es ist davon auszugehen, dass es Landwirtschaftsbetriebe gibt, die sol-

'29 Möglichkeiten zur effizienten Ausgestaltung von Vertragsnaturschutzprogrammen mittels Auktionierung disku­
tiert Latacz-Lohmann (1993). Einen konkreten Vorschlag für ein Ausschreibeverfahren macht Theler (1998, S. 
4lff.), ausgehend von ersten Erfahrungen mit gesamtbetrieblichen Bewirtschaftungsverträgen im Kt. Aargau. 

30 Primäres Ziel des „Conservation Reserve"-Prograrnms (CRP) ist der Schutz erosionsgefährdeter Ackerböden. Zu 
den CRP siehe Cooper/Osborn 1998, Latacz-Lohmann 1993 und die dort zitierte Literatur. 
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ehe Leistungen billiger anbieten können. Wieso soll es nicht möglich sein, sich auf land­
schaftsökologisch hochwertigen Ökologischen Ausgleich zu spezialisieren? Durch eine 
räumliche Beschränkung der Handelbarkeit könnte auch der Zielsetzung einer flächen­
deckenden Ausscheidung eines Mindestanteils von Öko-Ausgleichsflächen Rechnung 
getragen werden. Realistischerweise dürfte die Idee der Handelbarkeit allerdings nur im 
Zusammenhang mit einer Verschärfung des Pflichtanteils an Öko-Ausgleichsflächen Sinn 
machen, wie er bereits heute zur Berechtigung für allgemeine einkommensergänzende 
Direktzahlungen erforderlich ist (siehe dazu Abschnitt 4.3). 

Ziel: Professionalisierung des Ökologischen Ausgleichs 

Die ergebnisorientierte Weiterentwicklung der Direktzahlungen für den Ökologischen 
Ausgleich mündet in eine Professionalisierung von Natur- und Landschaftsschutzleistun­
gen. Eine solche Professionalisierung kann als wichtige Zielsetzung einer marktwirt­
schaftlichen Öko-Ausgleichspolitik verstanden werden. Denn wird der Ökologische 
Ausgleich aus Perspektive der Landwirtinnen von einem Neben-zu einem Hauptprodukt, 
so werden sie sich seiner Produktion mit derselben Sorgfalt und demselben Fachwissen 
zuwenden wie der traditionellen Nahrungsmittelproduktion. 

Zur Erreichung der gewünschten Ziele zum Schutz der biotischen und ästhetischen Res­
sourcen wird der Perfektionierungsweg jedoch wahrscheinlich nicht ausreichen. Diese 
Grenzen einer Grobsteuerung des Öko-Ausgleichs mittels handlungsorientierter wirt­
schaftlicher Anreize „von oben" hängen damit zusammen, dass Natur- und Landschafts­
schutzleistungen keine „normalen" Güter sind.31 In einem gewissem Sinn ist jede Land­
schaft und jeder Lebensraum einzigartig und deshalb eine Substitutierbarkeit von Land­
schaften und Lebensräumen nicht ohne weiteres möglich. Dies bedeutet aber auch, dass 
das marktwirtschaftliche Instrumentarium für eine effektive und effiziente Lenkung des 
Ökologischen Ausgleichs nur beschränkt anwendbar ist. Dies heisst jedoch keineswegs, 
bei einer zielgerechten Weiterentwicklung der Öko-Ausgleichspolitik auf theoretische 
ökonomische Überlegungen zu verzichten. Im nächsten Abschnitt ist deshalb von öko­
nomisch begründeten Alternativen die Rede. 

4.3 Ökonomisch begründete Alternativen der Öko-Ausgleichs­
Politik 

Die ökonomisch begründeten Alternativen gehen explizit von den ökonomischen Charak­
teristika des „Produktes" Öko-Ausgleich aus. Zu den im folgenden skizzierten Alternati­
ven zählen Massnahmen zur dauerhaften Sicherstellung von Öko-Ausgleichsflächen, die 
stärkere Gewichtung von Natur- und Landschaftsschutzleistungen in der übrigen Direkt­
zahlungspolitik, gesamtbetriebliche Bewirtschaftungsverträge, die Beschränkung der 
Direktzahlungen für Ökologischen Ausgleich auf ausgewählte Betriebe und schliesslich 
die Delegation der Kompetenzen für Planung, Durchführung und Kontrolle „nach unten". 
Die zuletzt genannte Alternative stellt aus Sicht der Autorin die erfolgversprechendste 
institutionelle Innovation dar. 

31 Die angesprochene „Anonnalität" bezieht sich auf die ökonomischen Charakteristika von Natur- und Land­
schaftsschutzleistungen: Zu diesen Charakteristika zählt nicht nur der Kollektivgutcharakter, aufgrund dessen 
Natur-und Landschaftsschutz nur eingeschränkt als marktfähig gelten, sondern gemeint ist insbesondere auch der 
Aspekt der Heterogenität des „Angebots" an Öko-Ausgleichsflächen. Die von den verschiedenen Landwirtinnen 
angebotenen extensiven Wiesen, Streuflächen etc. sind im Urteil der Nachfragerlnnen (z.B. der Naturschützerin­
nen) keineswegs gleich und deshalb nur beschränkt substituierbar. Diese Verletzung der Homogenitäts­
Bedingung zeigt insbesondere auch die Grenzen von Ausschreibeverfahren auf (Marggraf/Wilhelm 1997, S. 431 ). 
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Ökonomische Charakteristika von Natur- und Landschaftsschutzleistungen 

Die besonderen ökonomischen Eigenschaften sind erstens im Kollektivgutcharakter zu 
sehen, zweitens in der erwähnten Einzigartigkeit von Natur- und Landschaftsschutzlei­
stungen (Heterogenitätscharakter), drittens in deren physischen örtlichen Gebundenheit, 
viertens in den langen Zeiträumen, die es braucht, um intensiv genutzte Flächen nähr­
stoffann und artenreich zu machen (tendenzielle Irreversibilität) und fünftens im ausge­
prägten Extemalitätencharakter der „Produktion" von Öko-Ausgleichsflächen: Findet 
sich auf einem Landwirtschaftsbetrieb ein hoher Anteil an landschaftsökologisch wertvol­
len Flächen, so beeinflusst dies das Potential aller umliegenden Betriebe. Jeder Betrieb, 
der neu hinzukommt, profitiert vom Erreichten ohne dafür etwas zu bezahlen (positiver 
externer Effekt). Diese letztgenannte Synergiewirkung lässt sich mit der ökologischen 
Inseltheorie erklären. 32 Politisch relevant ist, dass der Schutz biotischer Ressourcen nur 
bei einer Vernetzung von Lebensräumen gelingen kann. Die Herausforderung für die 
Politik besteht aus ökonomischer Sicht darin, anreizkompatible Direktzahlungsformen zu 
finden, die diesen Besonderheiten gerecht werden und damit zu einer verbesserten Effek­
tivität und Effizienz der Öko-Ausgleichspolitik beitragen. 

Dauerhafte Sicherstellung von landschaftsökologisch wertvollen Öko-Ausgleichs­
.fliichen 

Eine dauerhafte Sicherstellung bereits heute landschaftsökologisch wertvoller Flächen ist 
grundsätzlich denkbar durch Realersatz oder durch Kapitalisierung von Entschädigungs­
ansprüchen. 

Realersatz: Ein Realersatz, d.h. ein Landabtausch einer landschaftsökologisch wertvollen 
gegen eine produktive Fläche, kann im Interesse von Landwirtin und Naturschutz sein. 
Diese Alternative dürfte v .a. im Rahmen von Meliorationen sinnvoll sein. Von dieser 
Möglichkeit wurde beispielsweise bei der Melioration Greifensee im Kanton Zürich Ge­
brauch gemacht. 

Kapitalisierung von Entschädigungsansprüchen: In der heutigen Ausgestaltung stellen 
die Direktzahlungen regelmässige Einkommensübertragungen dar. Dadurch wird v.a. 
der Einkommensaspekt des Ökologischen Ausgleichs in den Vordergrund geschoben. 
Anders bei einer Kapitalisierung von Entschädigungsansprüchen in Form einer einmali­
gen Entschädigungszahlung. Hier steht die Allokation von Nutzungsrechten im Mittel­
punkt: Mit der einmaligen Entschädigung wird die dauerhafte Einschränkung von Nut­
zungsrechten kompensiert. 

Die beiden Alternativen Realersatz und Kapitalisierung stellen eine transparente Klärung 
der Nutzungsrechte dar. Die Landwirtinnen verzichten freiwillig und langfristig auf ihre 
Nutzungsfreiheit. Beide Alternativen sind deshalb besonders geeignet, das Problem einer 
befürchteten schleichenden Enteignung zu entschärfen. Davon unabhängig müsste die 
Bewirtschaftung solcher Flächen geregelt werden. Solche Arbeiten sind besonders für 
Ausschreibeverfahren geeignet (siehe Abschnitt 4.2). 

Stärkere Gewichtung von Natur- und Landschaftsschutz in der Agrarpolitik 

Ein minimaler Anteil an Öko-Ausgleichsflächen ist seit 1997 Voraussetzung für die all­
gemeine Direktzahlungsberechtigung (siehe Abschnitt 1). Damit ist der Öko-Ausgleich 

32 Laut der ökologischen Inseltheorie braucht ein hochdiverses System eine Mindestgrösse. Die zentrale Hypothese 
lautet, dass mit zunehmender Flächengrösse auch die Artenzahl zunimmt, selbst wenn keine neuen Lebensräume 
gebildet werden (siehe z.B. Remmert 1984, S. 224 und S. 27lff.) . 
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bereits heute Bestandteil der allgemeinen Agrarpolitik. Bei einer stärkeren Gewichtung 
von Natur- und Landschaftsschutz im Rahmen der allgemeinen Agrarpolitik ist deshalb 
eine Erhöhung des Öko-Pflichtanteils z.B. auf 20% eine naheliegende Alternative. Diese 
20% wären dabei nicht a priori beitragsberechtigt, sondern als Gegenleistung für die all­
gemeinen Direktzahlungen zu verstehen. 

Mit einer Erhöhung des Öko-Pflichtanteils würde der „ökologische Leistungsnachweis" 
(gemäss neuem Landwirtschaftsgesetz Art.67) schärfer definiert. Eine solche Verschär­
fung lässt sich nicht nur ökonomisch33

, sondern vor allem auch politisch begründen, wird 
doch die Direktzahlungspolitik wesentlich mit sogenannt ökologischen Leistungen der 
Landwirtschaft legitimiert. 1998 wurden knapp 860 Mio. Franken „ergänzende" und 
rund 650 Mio. Franken „ökologische" Direktzahlungen (ohne die Direktzahlungen für 
Natur- und Landschaftsschutz) an die Schweizer Landwirtschaft ausbezahlt, also im 
Durchschnitt rund Fr. 1 '500.- je Hektar Landwirtschaftliche Nutzfläche oder knapp Fr. 
20'000.-je Landwirtschaftsbetrieb. Auch nach AP 2002 sind durchschnittliche Direktzah­
lungen in mindestens derselben Grössenordnung zu erwarten. Angesichts dieser doch 
beträchtlichen Summen würde bei einer Verschärfung des Öko-Pflichtanteils gleichzeitig 
die gesamte Direktzahlungspolitik glaubwürdiger. Eine Verschärfung mag deshalb zwar 
nicht im kurzfristigen, möglicherweise jedoch im längerfristigen Interesse auch der 
Landwirtschaft sein. 

Denkbar und sinnvoll wäre bei dieser Alternative eine gleichzeitige Flexibilisierung des 
Systems durch die Verbindung der verstärkten Nutzungseinschränkung mit einer räum­
lich beschränkten Handelbarkeit z.B. der Hälfte der ökologischen Pflichtflächen (siehe 
Abschnitt 4.2). Durch eine Kombination mit namhaften ergebnisorientierten Anreizen -
etwa im Rahmen gesamtbetrieblicher Bewirtschaftungsverträge und regionaler Land­
schaftsentwicklungskonzepte - könnte gleichzeitig die Motivation zur Verbesserung der 
landschaftsökologischen Qualität erhöht werden. 

Gesamtbetriebliche Bewirtschaftungsverträge 

Eine weitere Alternative stellen auf den einzelnen Betrieb zugeschnittene Bewirtschaf­
tungsverträge dar. Mittels einer „Individualisierung" von Naturschutzverträgen kann 
einerseits das landschaftsökologische Potential gezielter ausgeschöpft werden und ande­
rerseits lassen sich - allerdings unter Voraussetzung nicht fixer, sondern im Einzelfall 
auszuhandelnder Entschädigungszahlungen - auch Renten verkleinern. Aus diesen Grün­
den beurteilt z.B. auch die OECD (1994, S. 125) solche gesamtbetrieblichen Verträge 
('approved farm plan') als geeignete Instrumente zur Förderung positiver Externalitäten 
der Landwirtschaft. Der Ökologische Ausgleich mittels gesamtbetrieblicher Bewirtschaf­
tungsverträge dürfte vor allem in der Startphase administrativ aufwendiger sein. Die Fra­
ge einer vollständigen oder teilweisen Privatisierung stellt sich deshalb hier noch drin­
gender als beim „Perfektionierungsweg". Erfahrungen mit gesamtbetrieblichen Bewirt­
schaftungsverträgen wurden im Kanton Zürich im Rahmen des Projektes ,,Landwirtschaft 
und Naturschutz aus Bauernhand" gesammelt (Bosshard et al. 1992). 

Ein grösseres Projekt dieser Art hat der Kanton Aargau mit seinem Mehrjahresprogramm 
„Natur 2001" lanciert (vgl. Theler 1998). In seiner Studie zur Implementation der ge-

33 Aus Sicht der angewandten Wohlfahrtstheorie (Gültigkeit des Kaldor-Hicks Kompensationsprinzipes; siehe z.B. 
Boadway/Bruce 1984) stellt eine erhöhter Pflichtanteil dann eine erwünschte Wohlfahrtsverbesserung dar, wenn 
die dadurch entstehende Nutzeneinbusse der Landwirtschaft durch den Nutzengewinn der übrigen Gesellschaft 
mindestens kompensiert wird. Dies ist nicht unwahrscheinlich, besonders wenn ein erhöhter Pflichtanteil mit ei­
ner weiteren Reduktion von Produktionsüberschüssen verbunden ist. 
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sarntbetrieblichen Bewirtschaftungsverträge stellt Theler (S. 24) fest, dass entgegen den 
Erwartungen kein signifikanter Zusammenhang zwischen einer Beteiligung und den Be­
triebsstrukturvariablen Betriebsfläche, Alter oder Ausbildung der Betriebsleiterinnen 
gefunden werden konnte. Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zum festgestellten Be­
teiligungsverhalten der Zürcher Landwirtlnnen 1996 in der vorliegenden Arbeit (siehe 
Abschnitt 3.2). Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Studien besteht in der 
Anzahl ausgewerteter Betriebe (Theler: 330, Baur 5'025) und der Repräsentativität 
(Theler: ca. 27% der Grundgesarntheit,34 Baur: ca. 100% der Grundgesamtheit). 

Möglicherweise lässt sich die Tatsache, dass in der Studie von Theler kein Zusammen­
hang zwischen einer Beteiligung und den genannten Betriebsstrukturvariablen finden 
lässt, als ein Indiz dafür werten, dass mit gesarntbetrieblichen Bewirtschaftungsverträgen 
eher eine positive Auslese landschaftsökologisch wertvoller Flächen möglich ist. 

Beschränkung der Direktzahlungen für den Ökologischen Ausgleich auf ausgewählte 
Regionen oder Betriebe 

Bei der Idee, die Direktzahlungen für den Ökologischen Ausgleich auf ausgewählte Re­
gionen oder Betriebe zu beschränken, sind Effektivitäts- und Effizienzargumente 
wegleitend. Ziel ist eine positive Auslese von Flächen und/oder Landwirtinnen, z.B. in­
dem nur für Flächen mit dem entsprechenden landschaftsökologischen Potential Beiträge 
ausgerichtet werden. Dies lässt sich beispielsweise erreichen, indem die Direktzahlungen 
auf Flächen in Naturvorranggebieten beschränkt werden35 oder nur Landwirtinnen bei­
tragsberechtigt sind, die auch bereit sind, gesarntbetriebliche Bewirtschaftungsverträge 
im Rahmen regionaler Landschaftsentwicklungskonzepte abzuschliessen. Derartige Ein­
schränkungen ermöglichen auch am ehesten die notwendige Vernetzung von Lebensräu­
men. 

Delegation der Kompetenzen für Planung, Durchführung und Kontrolle „nach un­
ten" 

Gemäss heutiger Konzeption setzt die Öko-Ausgleichspolitik auf eine Grobsteuerung 
mittels handlungsorientierter Anreize „von oben". An zentraler Stelle werden Bewirt­
schaftungsauflagen und detaillierte Kriterien für die Beitragsberechtigung für die ganze 
Schweiz erarbeitet. Dieser Ansatz ist nur dann zielgerecht, wenn die folgenden Voraus­
setzungen erfüllt sind: 

Die Lebensräume und Landschaften in der ganzen Schweiz sind sich sehr ähnlich. 

Die Vorstellungen über die gewünschte landschaftsökologische Qualität sind in allen 
Regionen weitgehend identisch. 

Die Anreize „von oben" ermöglichen eine positive Auslese von Flächen und Landwir­
tinnen. 

34 Bei Theler handelt es sich tendenziell um eine positive Auswahl von Betrieben: Erstens wurden von der Grund­
gesamtheit von l '229 Betrieben nur die 928 Betriebe angeschrieben, die grösser als 3 ha sind und deren Be­
triebsleiterinnen jünger als 65 Jahre alt sind; zweitens konnten nur die Daten von 330 Betrieben ausgewertet 
werden. 

35 Erfahrungen mit solchen Modellen werden in der EU mit den sogenannten ESA-Programmen (Environmentally 
Sensitive Areas; EU-Richtlinie 797/85) seit Mitte 80er Jahre gesammelt. Das Ziel besteht darin, traditionelle 
Landbewirtschaftungssysteme, die als umweltverträglich beurteilt werden, zu erhalten. Nur Betriebe, die in ESAs 
liegen, können ESA-spezifische Bewirtschaftungsverträge abschliessen. Weit verbreitet sind ESAs in Grossbri­
tannien (siehe besonders Whitby 1994). 
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Die pauschal formulierten Bewirtschaftungsauflagen tragen - falls sie eingehalten wer­
den - tatsächlich zur Erhaltung und Verbesserung der landschaftsökologischen Quali­
tät bei. 

Die Bewirtschaftungsauflagen sind nicht nur kontrollierbar, sondern werden auch tat­
sächlich kontrolliert (funktionierende Massnahmenkontrolle). 

Die Renten sind nicht zu hoch (effizienter Einsatz staatlicher Mittel). 

Da diese Voraussetzungen eher nicht erfüllt sind, ist auch die Möglichkeit einer Lenkung 
„von oben" grundsätzlich in Frage gestellt. Konsequenterweise ist zu fragen, ob eine 
Lenkung „von unten" erfolgsversprechender wäre und wie eine solche aussehen müsste. 

Argumente far eine „Feinsteuerung von unten": Es wird vorausgesetzt, dass die Effek­
tivität und Effizienz von Massnahmen wesentlich davon abhängt, inwieweit diejenigen, 
die von einer Massnahme profitieren, auch diejenigen sind, die über diese Massnahme 
entscheiden und gleichzeitig diejenigen sind, die auch die Kosten tragen. 36 Durch eine 
Regionalisierung und Delegation „nach unten" rücken die Profitierenden, die Entschei­
denden und die Zahlenden näher zusammen. Nebst diesem Argument grundsätzlicher Art 
gibt es weitere problemspezifische Gründe für eine vermehrte Lenkung der Natur- und 
Landschaftsschutzpolitik „von unten": 

Die Kulturlandschaft der Schweiz ist in Abhängigkeit von den natürlichen Standort­
bedingungen und den historisch gewachsenen Siedlungs-und Produktionsstrukturen 
sehr heterogen. Programme, die diesen örtlichen Besonderheiten angepasst sind, kön­
nen deshalb auch nur vor Ort ausgearbeitet werden. 

Die regionalen Zielsetzungen in der Natur- und Landschaftsschutzpolitik unterschei­
den sich deutlich beispielsweise in Abhängigkeit von der Knappheit an naturnahen 
Landschaften (z.B. erhöhte Nachfrage nach naturnaher Kulturlandschaft in der Nähe 
städtischer Zentren), vom wirtschaftlichen Wohlstand (z.B. erhöhte Nachfrage in 
wirtschaftlich starken Regionen) oder von der wirtschaftlichen Abhängigkeit von in­
takten Landschaften (z.B. erhöhte Nachfrage in Tourismusregionen). Wenn eine hohe 
landschaftsökologische Qualität im Interesse der regional Betroffenen ist, besteht auch 
eher Aussicht auf eine wirksame Umsetzung. 

Eine positive Auslese lässt sich nur bei kleinräumigen Standortkenntnissen realisieren. 
Solche sind am ehesten vor Ort vorhanden. 

Der bestehenden Lebensraum-und Landschaftsvielfalt kann nur mit standortspezifi­
schen Bewirtschaftungsauflagen Rechnung getragen werden. Diese müssen mit den 
Betroffenen erarbeitet werden, was nur an Ort geschehen kann. 

Bei Auflagen, die den örtlichen Bedingungen angepasst sind, steigt die W ahrschein­
lichkeit, dass die Auflagen einsichtig sind. Damit ist der Kontrollbedarf tendenziell 
kleiner. „Wo man sich kennt", funktioniert auch die soziale Kontrolle besser. 

Die Direktzahlungen können bei exakten Standortkenntnissen an den tatsächlichen 
Einkommenseinbussen und dem tatsächlichen Arbeitsaufwand ausgerichtet werden. 
Dadurch sinkt das Rentenpotential. 

36 Zur Diskussion einer Anwendung dieses „Drei-Kreise-Modells" (Nutzniesserlnnen, Entscheidungs-und Kosten­
trägerinnen) in Anlehnung an Frey ( 1994) auf die Fragestellung der optimalen Regelungsebene zur Bestimmung 
der optimalen Kulturlandschaft siehe Häfliger/Rieder 1996. 
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Überlegungen zur konkreten· Ausgestaltung einer regionalisierten Öko­
Ausgleichspolitik: Es sind mehrere Varianten einer regionalisierten Öko­
Ausgleichspolitik denkbar. Eine Variante könnte darin bestehen, dass der Abschluss von 
Naturschutzverträgen privaten Organisationen des Natur- und Landschaftsschutzes 
übertragen wird. 37 Bei eine anderen Variante könnte das Geld an regionale Organisatio­
nen gehen, die bestimmte prozessuale Anforderungen erfüllen müssten wie etwa Einsitz 
und Mitsprache aller Betroffenen (Kanton, Gemeinden, Interessensvertreterlnnen der 
Landwirtschaft, des Naturschutzes etc.), Rechenschaftspflicht gegenüber einer überge­
ordneten Bundesbehörde, Vorliegen regionaler Landschaftsentwicklungskonzepte bis auf 
Gemeindeebene, Sicherstellung von Kontrollmechanismen etc. Solchen regionalen Or­
ganisationen würden mit Ausnahme dieser übergeordneten Richtlinien, die ein partizipa­
tives Vorgehen, eine vernetzte Planung und eine wirksame Kontrolle sicherstellen, alle 
Kompetenzen für Planung, Durchführung und Kontrolle des Ökologischen Ausgleichs 
übertragen. 

Diese beschriebenen Alternativen schliessen sich keineswegs gegenseitig aus, im Gegen­
teil. Manche Alternative mag sogar von der Verwirklichung einer anderen abhängen. 
Besonders die letztgenannte Alternative - die regionale partizipativ organisierte Fein­
steuerung von unten - ist in dieser Beziehung wegweisend. 

37 Diese Variante schlugen Frey/Blöchliger (1991, S. 152) in ihrem Gutachten über die Abgeltung von Nutzungs­
einschränkungen und Nutzungsverzichten aus ökonomischer Sicht vor, das sie im Auftrag des Bundesamtes für 
Umwelt, Wald und Landschaft verfassten. 
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5 Zusammenfassende ·Thesen und Ausblick 

Um die drei eingangs formulierten Herausforderungen anzugehen - Erhöhung der quanti­
tativen und der qualitativen Wirksamkeit sowie Verbesserung der Kosten-Wirksamkeit 
staatlicher Mittel -, ist eine zielgerechte Weiterentwicklung der Öko-Ausgleichspolitik 
angezeigt. Die Ausführungen werden mit sechs Thesen abgeschlossen: 

Erstens: Die quantitative und qualitative Wirksamkeit der Öko-Ausgleichspolitik ist 
unbefriedigend. 

Die Beteiligung an den Öko-Ausgleichs-Programmen hängt vor allem von Wirtschaft­
lichkeitsüberlegungen ab. Angesichts der übrigen vergleichsweise günstigeren Einkom­
mensmöglichkeiten der Landwirtinnen lohnt sich deshalb eine Beteiligung oftmals nicht, 
was die ungenügende quantitative Wirksamkeit (zu geringe Ausscheidung von Flächen) 
der Programme vor allem im Talgebiet erklärt. Öko-Ausgleich rentiert tendenziell nur auf 
Restflächen: Im allgemeinen sind dies Standorte, die sich aufgrund ungünstiger Stand­
ortsbedingungen auch in der Vergangenheit nicht für eine Intensivierung eigneten. Auf 
solchen Restflächen finden sich sowohl ökologisch wertvolle Objekte - z.B. südexponier­
te Steilhänge mit Magerwiesen oder ungünstig gelegene und deshalb nicht drainierte 
Feuchtstandorte mit Streuland -, als auch Objekte mit geringer landschaftsökologischer 
Qualität wie etwa schattige artenarme Waldränder. 

Erste empirische Studien bestätigen denn auch, dass ein ungenügender Zusammenhang 
zwischen der betriebswirtschaftlichen Rentabilität einer Programmbeteiligung einerseits 
und der bestehenden und potentiell erreichbaren landschaftsökologischen Qualität ange­
meldeter Öko-Ausgleichsflächen andererseits besteht. Diese ungenügende qualitative 
Wirksamkeit lässt sich aus theoretischer Sicht erklären: Erstens ermöglichen handlungs­
orientierte Direktzahlungen nur begrenzt eine positive Auslese von Flächen, zweitens ist 
mit der Programmbeteiligung nicht gleichzeitig die Einhaltung der Bewirtschaftungsauf­
lagen sichergestellt und drittens garantiert auch eine Einhaltung dieser Auflagen nicht 
eine Verbesserung der landschaftsökologischen Qualität. 

Zweitens: Als Voraussetzung für mehr Eigenverantwortung und weniger Bürokratie 
braucht es Anreize, die weniger handlungs-und mehr ergebnisorientiert sind. 

Werden die Öko-Ausgleichsprogramme in ihrer heutigen Ausgestaltung an wichtigen 
Prinzipien einer marktwirtschaftlich orientierten Natur- und Landschaftsschutzpolitik 
gemessen, so sind Widersprüche festzustellen, die darauf hinweisen, dass auch diese Pro­
gramme eher in den Dienst der Einkommens-, denn der Öko-Ausgleichspolitik gestellt 
sind. Eine Verbesserung vor allem der qualitativen Wirksamkeit bedingt, dass die Direkt­
zahlungen für den Ökologischen Ausgleich mehr ergebnis- und weniger hand­
lungsorientiert ausgestaltet werden müssen, z.B. nach dem Vorbild von Sockelbeitrags­
Bonus Modellen. Ist diese Voraussetzung gegeben, so wird auch eine weniger bürokrati­
sche Programmgestaltung möglich. Die heute geringe Eigenverantwortung und damit 
notwendigerweise auch eingeschränkten Handlungsspielräume der Landwirtinnen vertra­
gen sich schlecht mit der Idee einer marktwirtschaftlichen Politik. 

Drittens: Eine Grobsteuerung des Öko-Ausgleichs „ von oben" hat Grenzen. Nur über 
eine vermehrte „Feinsteuerung von unten" lassen sich Effektivität und Effizienz der 
Programme verbessern. 

Eine „Perf ektionierung" der Direktzahlungen für den Ökologischen Ausgleich durch eine 
stärkere Ergebnisorientierung ist notwendig, dürfte aber nicht ausreichen. Die Grenzen 
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einer Grobsteuerung des Öko-Ausgleichs „von oben" ergeben sich aus den besonderen 
ökonomischen Charakteristika von Natur- und Landschaftsschutzleistungen 
(Kollektivgutcharakter, grosse Heterogenität der Kulturlandschaft, unterschiedliche re­
gionale Zielsetzungen in der Natur- und Landschaftsschutzpolitik, ausgeprägte Kontroll­
probleme, Rentenpotential). Mit der Verlagerung der Kompetenzen „nach unten" wird 
einerseits eine Ausrichtung auf die standörtlichen Besonderheiten wahrscheinlicher und 
andererseits ist eher eine Berücksichtigung der verschiedenen divergierenden Interessen 
gewährleistet. Beides trägt tendenziell zu einer Verbesserung der Effektivität und der 
Effzienz bei. Die Stichworte zur Konzeption einer Feinsteuerung von unten lauten: Dele­
gation auf die regionale Ebene, partizipative Erarbeitung von Landschaftsentwicklungs­
konzepten, kleinräumige Umsetzung und Kontrolle. 

Viertens: Der Öko-Ausgleich wird primär von der Agrarpolitik und nur sekundär von 
der Öko-Ausgleichspolitik gelenkt. 

Der Erfolg einer auf Freiwilligkeit beruhenden Natur- und Landschaftsschutzpolitik mit­
tels wirtschaftlicher Anreize hängt· in erster Linie von der übrigen Agrarpolitik ab, denn 
die eigentliche Steuerung des Öko-Ausgleichs geschieht durch die Wirtschaftlichkeit 
einer produktiven Flächenbewirtschaftung, die wesentlich von der Agrarpolitik bestimmt' 
wird. Der Öko-Ausgleich hat nur dann eine Chance, wenn die Nahrungsmittelproduktion 
weniger attraktiv wird und wenn die Politik einen extensiven Strukturwandel, d.h. eine 
Veränderung der Betriebs-und Produktionsstrukturen in Richtung einer weniger intensi­
ven Landnutzung, nicht verhindert. 

Fünftens: Entkopplung von Produktion und Kulturlandschaftspflege - ein Risiko für 
die Zukunft? 

An dieser Stelle soll auf ein potentielles Problem hingewiesen werden, das derzeit zwar 
noch keine grössere politische Aufmerksamkeit geniesst, sich aus theoretischer Sicht 
jedoch für die Zukunft abzeichnet. Zu den wesentlichen Zielsetzungen der Agrarreform 
zählt eine Verminderung der Produktionsanreize bei gleichzeitiger Sicherung der land­
wirtschaftlichen Einkommen mittels produktionsunabhängiger Direktzahlungen. Die aus­
bezahlten Direktzahlungen sind zum grössten Teil flächengequnden und die beabsichtigte 
Grundprämie beträgt Fr. l '200.-je Hektar. Auf extensiven Wiesen in der Ackerbauzone 
beispielsweise können in Zukunft - vollständig unabhängig von der marktfähigen Pro­
duktion auf dieser Fläche - Beiträge in der Höhe von Fr. 3'200.-je Hektar �b�e�~�o�g�e�n� wer­
den. Die neue Agrarpolitik bedeutet deshalb eine grundlegende Veränderung der alloka­
tiv wirksamen Anreize für die landwirtschaftliche Produktion und Faktorallokation. 

Die initiierte Trennung von Produktion und Einkommen steht am Anfang ·einer Entkopp­
lung von Produktion und Flächenbewirtschaftung. Im Extremfall wird die· Kulturland­
schaftspflege oder vielmehr die minimale Bewirtschaftung zum Hauptprodukt, die land­
wirtschaftliche Poduktion - etwa qualitativ schlechtes Heu auf einer extensiven Wiese -
zum (Abfall)Nebenprodukt. Diese Überlegungen sollen nicht den Eindruck erwecken, 
solche Veränderungen könnten von heute auf morgen stattfinden. Das ist aufgrund der 
relativen Trägheit der landwirtschaftlichen Betriebs-und Produktionsstrukturen nicht zu 
erwarten. Gezeigt werden soll vielmehr, dass durch die neue Agrarpolitik ein völlig neu­
es Anreizmuster entworfen wurde, das tendenziell in Richtung einer Entkopplung von 
Produktion und Kulturlandschaftspflege zeigt. 

Sechstens: Vor einem „Überschiessen" der Öko-Ausgleichspolitik ist zu warnen. 

Die derzeit noch geringe Beteiligung an den Programmen vor allem im Talgebiet, die oft 
unbefriedigende Qualität der angemeldeten Flächen sowie der geringe Anteil an den ge-
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samten Aufwendungen für die Landwirtschaft sollten nicht dazu verleiten, primär auf 
eine Erhöhung der Beiträge zu setzen. Mehrere Gründe sprechen für eine höhere Attrak­
tivität des ökologischen Ausgleichs in Zukunft: 

• Immer mehr Landwirtinnen werden realisieren, dass ökologischer Ausgleich eine 
echte Produktionsaltemative ist: Die geringe Beteiligung ist nicht nur mit ungenügen­
der Wirtschaftlichkeit erklärbar, sondern auch mit der „Trägheit des Systems", d.h. 
dem Beharrungsvermögen einer bestimmten Produktionsstruktur und Bewirtschaf­
tungsweise. 

• Die relative Rentabilität des Öko-Ausgleichs wird zunehmen, da die Agrarprodukt­
preise voraussichtlich sinken und die Absatzbedingungen schwieriger werden. 

• In der Landwirtschaft besteht eine deutliche Tendenz in Richtung einer arbeitsextensi­
veren Betriebsorganisation. Da Ökologische Ausgleichsflächen oft arbeitsextensiv 
bewirtschaftet werden können, steigt durch die Direktzahlungen für den Ökologischen 
Ausgleich die Wirtschaftlichkeit einer arbeitsextensiven Organisation. 

Abbildung 16 Beiträge far extensive Wiesen, Streu-/l'orfland, Hecken/Feldgehölze 
nach Produktionswnen (in Franken je Hektar) 
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Legende: AZ Ackerbauzone, eUZ erweiterte Übergangszone, UZ Übergangszone, vHZ voralpine Hügelzone, 
az 1-IV Bergzone 1 - IV 

Sofern die Agrarreform (AP 2002) ihre Ziele erreicht, gilt das Motto „Die Zeit arbeitet 
für den Ökologischen Ausgleich". Die derzeitige Absicht, im Gegenzug zur Streichung 
der Beiträge für extensive Wiesen auf stillgelegtem Ackerland die Beiträge für extensive 
Wiesen etc. in der Ackerbauzone auf Fr. 2'000.-zu erhöhen (siehe Abbildung 16), muss 
deshalb als übereilt beurteilt werden. Dies umso mehr als dadurch beträchtliche Renten 
auf bereits heute extensiv genutzten Flächen geschaffen werden und gleichzeitig die 
Probleme imBereich der Massnahmen-und ökologischen Wirkungskontrolle weitgehend 
ungelöst bleiben. 
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